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Vorwort

Die Gesetzgebung ist eine der wichtigsten Aufgaben des Parlaments. Die einschlägigen
Regelungen dazu finden sich im Dritten Teil der Landesverfassung sowie in der
Geschäftsordnung des Landtags NRW.
Aus diesem Grunde stellt der Landtag Nordrhein-Westfalen seit Anbeginn seiner Arbeit
1946 zu allen vom Landtag verabschiedeten Landesgesetzen sogenannte
Gesetzesdokumentationen in Buchform bereit.

Eine Gesetzesdokumentation enthält in chronologischer Folge die Beratungsunterlagen,
Protokolle, Beratungsergebnisse und die weiteren Materialien zum jeweiligen
Landesgesetz.
Enthalten sind z.B. der Gesetzentwurf mit der Gesetzesbegründung, die Plenar- und
Ausschussdebatten, die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, etwaige Änderungs-
anträge, Stellungnahmen von Sachverständigen, Vorlagen von Ministerien und die gültigen
Gesetzesfassungen.

Die Materialien einer Gesetzesdokumentation sind neben allen anderen Parlamentspapie-
ren des Landtags NRW über die Datenbank der Landtagsdokumentation erschlossen und
wieder auffindbar.

Ein Großteil der in der Gesetzesdokumentation kompilierten Dokumente ist auch über das
im Internet angebotene Dokumentenarchiv zugänglich.

Die Datenbank und das Dokumentenarchiv sind recherchierbar unter:

http://www.landtag.nrw.de

Landtag Nordrhein-Westfalen

Postfach 10 11 43

40002 Düsseldorf

http://www.landtag.nrw.de/
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Datum des Originals: 10.05.2011/Ausgegeben: 13.05.2011 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und  
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit  
 
 
A Problem 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Urteil vom 9. März 2010 (C-518/07) für 
Recht erkannt, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtung aus der Richt-
linie 95/46/EG verstoßen hat, indem sie die Kontrollstellen zur Überwachung der Verarbei-
tung personenbezogener Daten im nicht-öffentlichen Bereich und bei öffentlich-rechtlichen 
Wettbewerbsunternehmen in den Bundesländern staatlicher Aufsicht unterstellt hat. Damit 
habe sie das Erfordernis einer Aufgabenwahrnehmung „in völliger Unabhängigkeit“ falsch 
umgesetzt. Diese Entscheidung hat Auswirkung für die Datenschutzaufsicht im nicht-
öffentlichen Bereich der Länder. In Nordrhein-Westfalen ist der Landesbeauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit (LDI) - anders als in anderen Ländern - schon jetzt zu-
ständig für den Datenschutz im öffentlichen und im nicht-öffentlichen Bereich. Nach Artikel 
77 a Abs. 2 der Landesverfassung ist der Datenschutzbeauftragte in Ausübung seines Am-
tes „unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen“. Er ist nach § 21 Abs. 3 Datenschutzge-
setz NRW (DSG NRW) organisationsrechtlich dem Ministerium für Inneres und Kommunales 
angegliedert, wobei ein bestimmtes Maß an organisatorischer Eigenständigkeit gewahrt ist. 
Der LDI ist im Übrigen nach § 22 Abs. 6 DSG NRW Aufsichtsbehörde im Sinne des § 38 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG); insofern untersteht er der Aufsicht (Rechts- und Fach-
aufsicht) des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Nach § 34 Abs. 3b DSG NRW ist 
der LDI Bußgeldbehörde nach § 43 BDSG. 
Die EU-Kommission verlangt von der Bundesrepublik Deutschland, dass die unverzügliche 
Umsetzung des Urteils erfolgt. Somit sind die Länder gehalten, ihre Rechtslage umgehend 
an die Anforderungen der EG-Datenschutzrichtlinie anzupassen. Anderenfalls hat die EU-
Kommission mit Sanktionen gedroht. 
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B Lösung  
 
Mit Artikel 1 des Gesetzes über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit wird das DSG NRW dahingehend geändert, dass jegliche Aufsicht 
(Fach- und Rechtsaufsicht) über den LDI im Rahmen der Datenschutzaufsicht im nicht-
öffentlichen Bereich wegfällt. Hierdurch wird im Lichte der verbindlichen Entscheidung des 
EuGH ein „ministerialfreier Raum“ im Bereich der Datenschutzaufsicht im nicht-öffentlichen 
Bereich geregelt, dessen verfassungsrechtliche Zulässigkeit sich ausnahmsweise aus dem 
Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (Art. 23 Grundgesetz) folgern 
lässt. Die Teilnahme an der Verwirklichung einer Harmonisierung der Datenschutzaufsicht 
auf europäischer Ebene ist ein legitimes und gewichtiges Anliegen.  
Die weiteren Regelungen des Gesetzes stärken zusätzlich die Unabhängigkeit des LDI. Der 
LDI verselbständigt sich vom Ministerium für Inneres und Kommunales als neue Landesbe-
hörde. Durch die Zuständigkeit des LDI als oberste Dienstbehörde gewinnt dieser die volle 
Verantwortung für seine Beschäftigten. Mit der Übertragung der Antragsbefugnis bei schwe-
ren Verfehlungen über die Person des Landesbeauftragten selbst auf den Präsidenten des 
Landtages wird eine auch nur theoretische (mittelbare) Einflussnahme durch das für Daten-
schutz zuständige Ressort der Landesregierung auf den LDI, die einen Eingriff in die Unab-
hängigkeit darstellen könnte, von vornherein ausgeschlossen.  
Durch die Übergangsregelung in Artikel 1 werden die Voraussetzungen für einen geordneten 
Übergang auf die neue verselbständigte Organisationsstruktur des in seiner Unabhängigkeit 
gestärkten LDI geschaffen. Der Personalrat des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
bleibt bis zum ersten Zusammentreten des neu zu wählenden eigenen Personalrates des 
LDI zuständig. Eine ähnliche Regelung ist für die Schwerbehindertenvertretung vorgesehen. 
Weiterhin wird die notwendige Sachausstattung gemäß § 21 Abs. 4 DSG NRW sicherge-
stellt. 
 
Das Gesetz enthält im Übrigen Informationsrechte des Parlamentes, die unter dem Aspekt 
der Rechenschaftslegung des LDI gegenüber dem Parlament auch vom EuGH für zulässig 
erachtet werden.  
 
Durch die Änderung der Anlage 1 des Landesbesoldungsgesetzes (Artikel 2) werden be-
stimmte Amtsbezeichnungen an die neue verselbständigte Struktur der Landesbehörde an-
gepasst. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine 
 
 
D Kosten 
 
Keine 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig innerhalb der Landesregierung ist das Ministerium für Inneres und Kommunales. 
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Keine 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine 
 
 
H Berichtspflicht 
 
Keine  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD,  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Fraktion der FDP 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 
 

Gesetz über die Unabhängigkeit des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  
 

  

Inhaltsübersicht 
 
Artikel 1 
Änderung des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen 
 
Artikel 2 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
 
Artikel 3 
Änderung der Verordnung über die Ernen-
nung, Entlassung und Zurruhesetzung der 
Beamten und Richter des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 
 
Artikel 4  
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungs-
rang  
 
Artikel 5 
Inkrafttreten 
 
 

  

Artikel 1 
 
Änderung des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen 
 
Das Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Juni 2000 (GV.NRW.S. 542), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 8. Dezember 2009 (GV.NRW.S. 
765), wird wie folgt geändert: 
 

  
 
Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
- DSG NRW 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt ge-
ändert: 

 
 
 
 
 

 Inhaltsverzeichnis  
 
§ 1 Aufgabe 
§ 2 Anwendungsbereich 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
§ 4 Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
§ 4 a Verbunddateien 
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https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217614
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217615
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217616
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217617
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217618
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a) Nach „§ 21 Berufung und Rechtsstel-
lung“ wird „§ 21a Übergangsregelung“ 
eingefügt. 

 
b) Die Angabe „§ 23 (aufgehoben)“ wird 

durch „§ 23 Vorverfahren“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
c) Die Angabe „§ 27 Datenschutzbericht“ 

wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 27 Datenschutzbericht, Gutachter-
tätigkeit und Informationspflich-
ten“. 

 

§ 5  Rechte der betroffenen Person 
§ 6  Datengeheimnis 
§ 7  Sicherstellung des Datenschutzes 
§ 8  Verfahrensverzeichnis 
§ 9  Automatisiertes Abrufverfahren und 

regelmäßige Datenübermittlung 
§ 10 Technische und organisatorische 

Maßnahmen 
§ 10 a Datenschutzaudit 
§ 11  Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Auftrag 
§ 12  Erhebung 
 
§ 13 Zweckbindung bei Speicherung, 

Veränderung und Nutzung 
§ 14 Übermittlung innerhalb des öffentli-

chen Bereichs 
§ 15 Übermittlung an öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaften 
§ 16 Übermittlung an Personen oder Stel-

len außerhalb des öffentlichen Be-
reichs 

§ 17 Übermittlung an ausländische Stel-
len 

§ 18 Auskunft, Einsichtnahme 
§ 19 Berichtigung, Sperrung und Lö-

schung 
§ 20 Schadensersatz 
§ 21 Berufung und Rechtsstellung 
 
 
§ 22 Aufgaben und Befugnisse 
§ 23 (aufgehoben) 
 
§ 24 Beanstandungen durch den Lan-

desbeauftragten 
§ 25 Anrufungsrecht der betroffenen Per-

son 
§ 26 (aufgehoben)  
§ 27 Datenschutzbericht 
 
 
 
 
 
§ 28 Datenverarbeitung für wissenschaft-

liche Zwecke 
§ 29 Datenverarbeitung bei Dienst- und 

Arbeitsverhältnissen 
§ 29 a Mobile personenbezogene Daten-

verarbeitungssysteme 
§ 29 b Optisch-elektronische Überwachung 
§ 30 Fernmessen und Fernwirken 
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https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217643
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217644
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217644
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217645
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217645
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217646
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217647
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§ 31 Nutzung von Verwaltungsdaten für 

die Erstellung von Statistiken 
§ 32  Nutzung von Einzelangaben aus der 

amtlichen Statistik durch Gemeinden 
und Gemeindeverbände 

§ 32 a Behördliche Datenschutzbeauftragte 
§ 33 Straftaten 
§ 35 Übergangsvorschriften 
§ 36 Berichtspflicht 
 
 
 
 

2. § 21 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „(3) Der Landesbeauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit ist ei-
ne Landesbehörde; er hat seinen Sitz 
in Düsseldorf. Er ist oberste Dienst-
behörde und trifft Entscheidungen 

 § 21 
Berufung und Rechtsstellung 
 
(1) Der Landtag wählt auf Vorschlag der 
Landesregierung einen Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit mit 
mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl 
seiner Mitglieder. Dieser muss die Befähi-
gung zum Richteramt oder zum höheren 
Dienst haben und die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Fachkunde besitzen. 
Die Amts- und Funktionsbezeichnung "Der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit" wird in männlicher oder 
weiblicher Form geführt. 
 
(2) Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit wird jeweils für die 
Dauer von acht Jahren in ein Beamtenver-
hältnis auf Zeit berufen. Nach Ende der 
Amtszeit bleibt er bis zur Ernennung eines 
Nachfolgers im Amt. Die Wiederwahl ist 
zulässig. Der Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit ist in Aus-
übung seines Amtes unabhängig und nur 
dem Gesetz unterworfen. Der Landesbeauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit bestellt eine Mitarbeiterin oder einen 
Mitarbeiter zur Stellvertreterin oder zum 
Stellvertreter. Diese oder dieser führt die 
Geschäfte im Verhinderungsfall. 
 
 
 
(3) Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ist dem Innenminis-
terium angegliedert. Er ist oberste Dienst-
behörde im Sinne des § 96 der Strafpro-
zessordnung und trifft Entscheidungen nach 
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https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217648
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217648
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217649
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217649
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217649
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217650
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217651
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217653
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=20061&bes_id=4908&menu=1&sg=0&aufgehoben=N&keyword=Datenschutzgesetz#det217654
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nach § 37 Beamtenstatusgesetz für 
sich und seine Bediensteten in eige-
ner Verantwortung. Die Bediensteten 
unterstehen nur seinen Weisungen.“ 

 

§ 37 Beamtenstatusgesetz für sich und sei-
ne Bediensteten in eigener Verantwortung. 
Im Übrigen untersteht er der Dienstaufsicht 
des Innenministeriums. 
 

b) Nach Absatz 3 werden folgende Ab-
sätze 3a und 3b eingefügt: 

 
„(3a) Für die beamtenrechtlichen An-
gelegenheiten des Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informations-
freiheit in Person ist das Ministerium 
für Inneres und Kommunales zustän-
dig, mit der Maßgabe, dass die Wahr-
nehmung der Zuständigkeit die Unab-
hängigkeit des Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfrei-
heit nicht beeinträchtigt. 
 
(3b) In Disziplinarangelegenheiten 
des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit in Per-
son entscheiden die Richterdienstge-
richte. Auf das Verfahren vor den 
Richterdienstgerichten sind die Vor-
schriften des Landesrichtergesetzes 
anzuwenden. Die nach diesen Vor-
schriften zustehenden Befugnisse der 
Antrag stellenden Stellen übt der Prä-
sident des Landtags aus. Die nicht 
ständigen Beisitzer des Richterdienst-
gerichtes müssen Mitglieder der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit sein.“ 

 

  

c) In Absatz 4 wird der letzte Halbsatz 
durch folgenden Halbsatz ersetzt: 

 
 
 „sie ist im Einzelplan des Landtages in 

einem eigenen Kapitel auszuweisen.“ 
 

 (4) Dem Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit ist die für die 
Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Per-
sonal- und Sachausstattung zur Verfügung 
zu stellen; sie ist im Einzelplan des Innen-
ministeriums in einem eigenen Kapitel aus-
zuweisen. 

 
d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
 „(5) Der Landesbeauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit ist für 
alle beamten- und disziplinarrechtli-
chen Entscheidungen sowie für alle 
arbeitsrechtlichen Entscheidungen 
hinsichtlich seiner Beschäftigten zu-
ständig. Ihre Einbeziehung in den 
Personalaustausch in der Landesver-
waltung wird gewährleistet. Näheres 

  
 
(5) In Personalangelegenheiten hat der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ein Vorschlagsrecht. Die 
Stellen sind im Einvernehmen mit ihm zu 
besetzen. Die Bediensteten können nur im 
Einvernehmen mit ihm versetzt oder abge-
ordnet werden; sie unterstehen seinen Wei-
sungen. 
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zur Personalgewinnung und zur Per-
sonalverwaltung kann der Landesbe-
auftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit mit dem Ministerium 
für Inneres und Kommunales verein-
baren.“ 

 

 
 
 
 
 
 
(6) Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit kann sich jederzeit 
an den Landtag wenden. 
 

3. Nach § 21 wird folgender § 21a einge-
fügt: 
 

„§ 21a  
Übergangsregelung 
 
(1) Bis zum Zusammentreten zur ersten 
Sitzung des gewählten Personalrates 
beim Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit bleibt der 
Personalrat des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales für Beschäftigte des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zuständig. Die 
Schwerbehindertenvertretung des Minis-
teriums für Inneres und Kommunales 
führt die Geschäfte bis zur Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses der Schwerbehin-
dertenvertretung beim Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informations-
freiheit zunächst weiter; diese über-
gangsweise Zuständigkeit im Bereich der 
Schwerbehindertenvertretung endet je-
doch spätestens sechs Monate nach In-
krafttreten des Gesetzes. 
 

(2) Bis zur Ausweisung der Personal- 
und Sachausstattung in einem eigenen 
Kapitel im Einzelplan des Landtages 
gemäß § 21 Absatz 4 Datenschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen durch den Haus-
haltsgesetzgeber erhält der Landesbe-
auftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit aus dem eigenen Kapitel im 
Einzelplan des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales die Haushaltsmittel zur 
Erfüllung seiner Aufgaben.“ 
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4. § 22 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem 
Wort „beraten“ die Worte „und infor-
mieren“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 22 
Aufgaben und Befugnisse 
 
(1) Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit überwacht die Ein-
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes 
sowie anderer Vorschriften über den Daten-
schutz bei den öffentlichen Stellen. Den 
Stellen kann der Landesbeauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit auch 
Empfehlungen zur Verbesserung des Da-
tenschutzes geben, insbesondere die Lan-
desregierung und einzelne Ministerien, Ge-
meinden und Gemeindeverbände sowie die 
übrigen öffentlichen Stellen in Fragen des 
Datenschutzes beraten. 
 
 
(2) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, 
den Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit bei der Aufgabener-
füllung zu unterstützen und Amtshilfe zu 
leisten. Gesetzliche Geheimhaltungsvor-
schriften können einem Auskunfts- oder 
Einsichtsverlangen nicht entgegengehalten 
werden. Dem Landesbeauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit sind ins-
besondere 
 
1. Auskunft über die Fragen zu erteilen so-

wie Einsicht in alle Datenverarbeitungs-
vorgänge, Dokumentationen und Auf-
zeichnungen zu gewähren, die im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten stehen, nament-
lich auch in die gespeicherten Daten, 

 
2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen 

und Zugriff auf elektronische Dienste zu 
gewähren und 

 
3. Kopien von Unterlagen, von automati-

sierten Dateien, von deren Verfahren 
und von organisatorischen Regelungen 
zur Mitnahme zur Verfügung zu stellen, 
soweit nicht die Aufgabenerfüllung der 
verantwortlichen Stelle wesentlich ge-
fährdet wird. Die Gefährdung ist schrift-
lich zu begründen. 

 
Die Rechte nach Satz 3 dürfen nur vom 
Landesbeauftragten für Datenschutz und 
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b) Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
c) Die Absätze 5 und 6 werden zu den 

Absätzen 4 und 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) In Absatz 5 (neu) werden die Sätze 3 
bis 7 aufgehoben. 

 

Informationsfreiheit persönlich ausgeübt 
werden, wenn die oberste Landesbehörde 
im Einzelfall feststellt, dass die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes dies gebie-
tet. In diesem Fall müssen personenbezo-
gene Daten einer betroffenen Person, der 
von der datenverarbeitenden Stelle Vertrau-
lichkeit besonders zugesichert worden ist, 
auch ihm gegenüber nicht offenbart werden.  
 
(3) Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ist frühzeitig über 
Planungen zur Entwicklung, zum Aufbau 
oder zur wesentlichen Veränderung auto-
matisierter Datenverarbeitungs- und Infor-
mationssysteme zu unterrichten, sofern in 
dem jeweiligen System personenbezogene 
Daten verarbeitet werden sollen. Dasselbe 
gilt bei Entwürfen für Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften des Landes, wenn sie 
eine Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vorsehen. 
 
(4) Der Landtag und die Landesregierung 
können den Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit mit der Er-
stattung von Gutachten und Stellungnah-
men oder der Durchführung von Untersu-
chungen in Datenschutzfragen betrauen.  
 
(5) Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit ist befugt, perso-
nenbezogene Daten, die ihm durch Be-
schwerden, Anfragen, Hinweise und Bera-
tungswünsche bekannt werden, zu verarbei-
ten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderlich ist. Er darf im Rahmen von 
Kontrollmaßnahmen personenbezogene 
Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen 
Person erheben. Von einer Benachrichti-
gung der betroffenen Person kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen abgesehen wer-
den. Die nach den Sätzen 1 und 2 erhobe-
nen und verarbeiteten Daten dürfen nicht zu 
anderen Zwecken weiterverarbeitet werden. 
 
(6) Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit arbeitet mit den 
Behörden und sonstigen Stellen zusammen, 
die für die Kontrolle der Einhaltung der Vor-
schriften über den Datenschutz in der Euro-
päischen Union, im Bund und in den Län-
dern zuständig sind. Aufsichtsbehörde im 
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Sinne des § 38 Bundesdatenschutzgesetz 
ist der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit. Insofern untersteht 
er der Aufsicht des Innenministeriums. Führt 
er die Weisungen nicht aus, kann ihn das 
Innenministerium erneut anweisen. Kommt 
er der neuerlichen Weisung nicht binnen 
einer Woche nach, steht zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit der Weisung der Rechts-
weg vor dem Verwaltungsgericht offen. 
Kommt der Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit der Weisung 
auch nach Bestätigung ihrer Rechtmäßig-
keit durch das Verwaltungsgericht nicht 
nach, kann das Innenministerium den Ver-
treter anweisen; entgegenstehende Wei-
sungen des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit sind unbe-
achtlich. Das Innenministerium und der 
Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit werden ermächtigt, Re-
gelungen zum weiteren Verfahren der Auf-
sicht im nicht-öffentlichen Bereich zu ver-
einbaren. 
 

5. Nach § 22 wird folgender § 23 eingefügt: 
 
 „§ 23  
 Vorverfahren 
 
 Abweichend von § 68 der Verwaltungs-

gerichtsordnung findet ein Vorverfahren 
nicht statt.“ 

 

  

6. § 27 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden hinter dem 
Wort „Datenschutzbericht“ die Wörter 
„, Gutachtertätigkeit und Informations-
pflichten“ eingefügt. 

 
b) Der bisherige Text wird zu Absatz 1. 
 
c) Nach Absatz 1 werden folgende Ab-

sätze 2 bis 3 eingefügt: 
 
 
 
 
 
 
 „(2) Der Landtag kann den Landesbe-

auftragten für Datenschutz und Infor-

  
 
§ 27 
Datenschutzbericht 
 
 
 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit legt dem Landtag und 
der Landesregierung jeweils für zwei Kalen-
derjahre einen Bericht über seine Tätigkeit 
vor (Datenschutzbericht). Die Landesregie-
rung nimmt hierzu gegenüber dem Landtag 
schriftlich Stellung. Der Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
berät und informiert mit dem Bericht und auf 
andere Weise die Bürger sowie die Öffent-
lichkeit zu Fragen des Datenschutzes. 
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mationsfreiheit mit der Erstattung von 
Gutachten in Datenschutzfragen be-
trauen. 

 
 (3) Auf Ersuchen des Landtages hat 

der Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit zu ak-
tuellen Entwicklungen von besonderer 
datenschutzrechtlicher Bedeutung zu 
berichten. Der Landtag kann die An-
wesenheit des Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit 
verlangen. Schriftliche Äußerungen 
gegenüber dem Landtag sind gleich-
zeitig der Landesregierung zu über-
senden.“  

 
7. § 34 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 34 
Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen 
den Vorschriften über den Datenschutz in 
diesem Gesetz oder in anderen Rechtsvor-
schriften des Landes Nordrhein-Westfalen 
personenbezogene Daten, die nicht offen-
kundig sind, 
 
1. erhebt, speichert, zweckwidrig verwen-

det, verändert, weitergibt, zum Abruf be-
reithält oder löscht, 

2. abruft, einsieht, sich verschafft oder 
durch Vortäuschung falscher Tatsachen 
ihre Weitergabe an sich oder andere 
veranlasst. 

 
Ordnungswidrig handelt auch, wer unter 
den in Satz 1 genannten Voraussetzungen 
Einzelangaben über persönliche oder sach-
liche Verhältnisse einer nicht mehr be-
stimmbaren Person mit anderen Informati-
onen zusammenführt und dadurch die be-
troffene Person wieder bestimmbar macht. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 100.000 Deutschen Mark 
oder 50.000 Euro geahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten 
 
a) nach den Absätzen 1 und 2 die Bezirks-
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Die Angabe in Absatz 3 b) „§ 9 des Tele-
dienstedatenschutzgesetzes“ wird durch 
die Angabe „§ 16 Absatz 2 Nr. 2 bis 5 
des Telemediengesetzes“ ersetzt. 

 

regierung, 
b) nach § 43 des Bundesdatenschutzgeset-

zes und nach § 9 des Teledienstedaten-
schutzgesetzes der Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit. 

 
8. § 36 wird wie folgt geändert: 

 
 
 

Die Angabe „2014“ wird durch die Anga-
be „2016“ ersetzt. 

 

 § 36 
Berichtspflicht 
 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
bis zum 31. Dezember 2014 und danach 
alle fünf Jahre über die Erfahrungen mit 
diesem Gesetz. 
 

Artikel 2 
 
Änderung des Landesbesoldungsgeset-
zes  
 
Das Landesbesoldungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Februar 
2005 (GV.NRW.S. 154), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. April 
2011 (GV.NRW.S.196), wird wie folgt geän-
dert: 

 

  
 
Besoldungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesbesoldungsge-
setz - LBesG) 
 
 

Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In der Besoldungsgruppe B 2 wird bei 

der Amtsbezeichnung "Leitender  
Direktor 2) " nach dem Spiegelstrich "- als 
Leiter eines großen und bedeutenden 
Amtes der Verwaltung einer Stadt mit 
mehr als 100 000 Einwohnern-"  

 
als weiterer Spiegelstrich 

 
„- Ministerialrat als Leiter eines Referats 

beim Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit-",  

 Anlage 1  
 
Besoldungsgruppe B2  
 
…  
 
Leitender Direktor 2) 

 

- als Leiter einer besonders großen und 
besonders bedeutenden Organisations-
einheit in der  Zentralverwaltung eines 
Landschaftsverbandes -  

- als Leiter einer großen und bedeutenden 
Organisationseinheit einer Kreisverwal-
tung -  

- als Leiter eines großen und bedeutenden 
Amtes der Verwaltung einer Stadt mit 
mehr als 100 000 Einwohnern -  

 
…  
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2. in der Besoldungsgruppe B 4 wird vor 

der Amtsbezeichnung „Direktor/Direktorin 
des Landesamtes für Personaleinsatz-
management“ die Amtsbezeichnung 

 
 „Leitender Ministerialrat als ständiger 

Vertreter des Landesbeauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit -“  

 
 eingefügt. 

 

 Besoldungsgruppe B4 
 
Direktor/Direktorin des Landesamtes für 
Personaleinsatzmanagement  
 
…  

3. In der Besoldungsgruppe B 7 wird die 
Amtsbezeichnung "Landesbeauftragter 
für den Datenschutz“ durch die Amtsbe-
zeichnung "Landesbeauftragter für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit“ 

 ersetzt. 
 

 Besoldungsgruppe B7 
 
…  
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
 
… 

Artikel 3 
 
Änderung der Verordnung über die Er-
nennung, Entlassung und Zurruheset-
zung der Beamten und Richter des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 
1978 
 
Die Verordnung über die Ernennung, Ent-
lassung und Zurruhesetzung der Beamten 
und Richter des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 27. Juni 1978 
(GV.NRW.S. 286), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 der Verordnung vom 18. November 
2008 (GV.NRW.S. 729), wird wie folgt ge-
ändert: 
 
Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 
 
 
 
 
 
„§ 5a 
 
Die Beamten des Landebeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit wer-
den von diesem ernannt, entlassen und in 
den Ruhestand versetzt.“ 

 
 
 
 
 

  
 
Verordnung über die Ernennung, Entlas-
sung und Zurruhesetzung der Beamten 
und Richter des Landes Nordrhein-
Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5 
 
Die §§ 1 bis 3 gelten entsprechend für die 
Erklärung des Einverständnisses zu einer 
Versetzung in den Landesdienst sowie für 
die Versetzung zu einem anderen Dienst-
herrn. 
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Artikel 4 
Rückkehr zum einheitlichen Verord-
nungsrang 
 
Die durch Artikel 3 geänderte Rechtsver-
ordnung kann auf Grund der einschlägigen 
Verordnungsermächtigungen durch Rechts-
verordnung geändert werden. 

 

  

Artikel 5 
Inkrafttreten 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
Allgemeines 
 
Die Datenschutzaufsicht in Nordrhein-Westfalen ist bereits seit dem Jahre 2000 auf die Be-
hörde des Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit konzentriert. 
Seit dieser Zeit obliegt ihm nicht nur die Kontrolle im öffentlichen Bereich, bei dem er schon 
immer „unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen“ war (Art. 77a Landesverfassung 
NRW); er wurde auch zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde für die Privatwirtschaft nach 
§ 38 BDSG. Zusätzlich erhielt der Datenschutzbeauftragte auch die Befugnis, als Verwal-
tungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
Bußgeldbescheide auf der Grundlage des BDSG zu erlassen. Angesichts der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes zu so genannten „ministerialfreien Räumen“ war es 
nur folgerichtig, dass auch das DSG NRW in § 22 Abs. 6 eine „Aufsicht“ des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales über den LDI als Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG vorsieht. 
Auch die EG-Datenschutzrichtlinie, die in Art. 28 eine „Kontrollstelle“ regelt, die ihre zuge-
wiesene Aufgabe in „völliger Unabhängigkeit“ wahrnimmt, wurde nach herrschender Mei-
nung sowie nach der Auffassung von Bund und Ländern im Sinne einer „funktionellen Unab-
hängigkeit“ gedeutet. Danach sei es ausreichend, wenn die Kontrollstellen von dem ihrer 
Kontrolle unterstellten Bereich unabhängig seien und keinem sachfremden Einfluss unterlie-
gen würden. Zum anderen wurde gegen eine aufsichtsfreie Datenschutzaufsicht im nicht-
öffentlichen Bereich vorgetragen, dass das Demokratieprinzip bei Eingriffen von Behörden in 
die Rechte der Bürger und Unternehmen zumindest eine Rechtsaufsicht eines zuständigen 
Fachministers verlange, der für dieses Handeln die parlamentarische Verantwortung trage. 
Legt man diesen Maßstab zugrunde, so entsprach die bisherige Rechtslage nicht nur dem 
geltenden Verfassungsrecht, sondern auch den europäischen Vorgaben.  
 
In dem rechtskräftigen Urteil des EuGH vom 9.03.2010 (C-518/07) wird jedoch für Recht 
erkannt, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtung aus der Richtlinie 
95/46/EG verstoßen hat, indem sie die Kontrollstellen zur Überwachung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten im nicht-öffentlichen Bereich und bei öffentlich-rechtlichen Wett-
bewerbsunternehmen in den Bundesländern staatlicher Aufsicht unterstellt und damit das 
Erfordernis einer Aufgabenwahrnehmung „in völliger Unabhängigkeit“ falsch umgesetzt hat.  
Nach eingehender Prüfung der Entscheidung des EuGH im Kreise von Bund und Ländern ist 
man zu der Einschätzung gekommen, dass angesichts der Entscheidung des EuGH, die sich 
mit den Vorbehalten von Bund und Ländern hinsichtlich der Wahrung des Demokratieprin-
zips bei einer aufsichtsfreien Kontrollstelle auseinandersetzt, ausnahmsweise ein ministerial-
freier Raum vertretbar ist. Zur Rechtfertigung eines solchen ministerialfreien Raumes lässt 
sich der Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes heranziehen. Die 
Teilnahme an der Verwirklichung einer Harmonisierung der Datenschutzaufsicht auf europäi-
scher Ebene ist ein legitimes und gewichtiges Anliegen. Der verfassungsrechtlich geforderte 
Ausnahmecharakter bleibt dabei noch gewahrt. Die organisatorische Verselbständigung des 
LDI vom Ministerium für Inneres und Kommunales und die Zuständigkeit des Präsidenten 
des Landtages für den Antrag vor dem Richterdienstgericht bei schweren Verfehlungen des 
LDI in Person stärken zusätzlich die Unabhängigkeit. 
 
Der künftige Wegfall der Aufsicht (Fach- und Rechtsaufsicht) des für den Datenschutz zu-
ständigen Ressorts über den LDI hat nicht nur zur Folge, dass dem Minister für Inneres und 
Kommunales Einflussmöglichkeiten im Bereich der Datenschutzaufsicht im nicht-öffentlichen 
Bereich genommen werden; er trägt folgerichtig auch nicht mehr dem Parlament gegenüber 
die Verantwortung für die Datenschutzaufsicht im nicht-öffentlichen Bereich. Es ist vielmehr 
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Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, die fachliche Verantwortung für das Tun bzw. für das 
Unterlassen seiner Behörde zu übernehmen. 
Die Entscheidung des EuGH hat aber auch ausgeführt, dass ein weitergehender parlamenta-
rischer Einfluss auf die Kontrollstelle sehr wohl möglich sei. Hierzu gehöre auch eine gesetz-
liche Verpflichtung der Kontrollstelle, dem Parlament gegenüber Rechenschaft abzulegen. 
Nach dem Wegfall einer Verantwortung eines Ressortministers für die Datenschutzaufsicht 
im nicht-öffentlichen Bereich reduziert sich die Einflussmöglichkeit des Parlamentes weitge-
hend auf den Wahlvorgang des Landesbeauftragten für die Dauer von acht Jahren. Um die 
parlamentarische Begleitung des Datenschutzbeauftragten auch während seiner Amtszeit 
und damit auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger an einer leistungsfähigen Daten-
schutzaufsicht sicherzustellen, ist es geboten, den parlamentarischen Einfluss durch ergän-
zende Regelungen zu stärken. Durch eine Informationspflicht des LDI, gegenüber dem Land-
tag zu aktuellen Entwicklungen von besonderer datenschutzrechtlicher Bedeutung zu berich-
ten, ist gewährleistet, dass der Landtag auch außerhalb des regelmäßigen Datenschutzbe-
richtes Informationen erhält.  
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Begründung im Einzelnen 
 
Artikel I 
 
zu Nr. 1 (Inhaltsverzeichnis) 
 
Redaktionelle Änderungen, die wegen der Einfügung von neuen Paragrafen bzw. wegen der 
Ergänzung der Überschrift von einem Paragrafen notwendig werden. 
 
zu Nr. 2a (§ 21 Abs. 3) 
 
Durch die Änderung des § 21 Abs. 3, der den LDI als eine verselbständigte Landesbehörde 
eigener Art vorsieht, wird die bisher in Teilbereichen noch bestehende organisationsrechtli-
che Anbindung zum Ministerium für Inneres und Kommunales beendet, so dass auch der 
Anschein einer auch nur mittelbaren Einflussnahme auf den LDI von vornherein gegen-
standslos wird. Das Landesorganisationsgesetz (LOG NRW) findet gemäß § 1 Abs. 2b LOG 
NRW auf den LDI keine Anwendung.  
Durch die Zuständigkeit des LDI als oberste Dienstbehörde im Sinne des Landesbeamten-
gesetzes (LBG NRW) wächst ihm folgerichtig die gesamte Personalverantwortung für seine 
Beschäftigten zu. Wie auch in der Vergangenheit unterstehen die Beschäftigten ausschließ-
lich den Weisungen des LDI.  
 
zu Nr. 2b (§ 21 Abs. 3a, 3b) 
 
Die eingefügten Absätzen 3a und 3b machen deutlich, dass keinerlei Weisungsabhängigkeit 
besteht. Absatz 3a sieht lediglich eine Wahrnehmung der Zuständigkeit des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales in beamtenrechtlichen Angelegenheiten des LDI in Person vor. Zu 
diesen beamtenrechtlichen Angelegenheiten gehören beispielsweise Fragen der Gewährung 
von Urlaub/Sonderurlaub, die Erlaubnis zur Wahrnehmung einer Nebentätigkeit, die Festset-
zung von Dienstbezügen und die Versetzung in den Ruhestand. Auch hierbei wird dem 
Grundsatz der Unabhängigkeit Rechnung getragen. 
In Absatz 3b wird für Disziplinarangelegenheiten, die den LDI in Person betreffen, ein Ver-
fahren nach dem Landesrichtergesetz vorgesehen, das entsprechend auf ihn zur Anwen-
dung kommt. Hierdurch werden bei schweren Verfehlungen Regelungen auf den LDI in Per-
son als Leiter einer Exekutivbehörde zur Anwendung gebracht, obwohl dieser den Schutz 
richterlicher Unabhängigkeit nicht genießt. Die Vorgabe der „völligen Unabhängigkeit“ nach 
der Richtlinie 95/46/EG wird damit in besonderem Maße erfüllt. Die Befugnisse der Antrag 
stellenden Stelle übt der Präsident des Landtages aus. Mit der Wahrnehmung dieser Zu-
ständigkeit in Disziplinarsachen durch den Präsidenten des Landtages wird zusätzlich jegli-
cher Anschein einer Einflussnahme von Regierungsstellen von vornherein ausgeschlossen. 
Die Entscheidung, ob in einem konkreten Fall ein Disziplinarverstoß vorliegt, obliegt wiede-
rum der Rechtsprechung.  
 
zu Nr. 2c (§ 21 Abs. 4) 
 
Mit der Veränderung des § 21 Abs. 4 wird die Verselbständigung des LDI vom Ministerium 
für Inneres und Kommunales auf die haushaltsrechtliche Ebene ausgedehnt. Die dem LDI für 
die Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellende notwendige Personal- und Sach-
ausstattung wird daher künftig in einem eigenen Kapitel im Einzelplan des Landtages aus-
zuweisen sein. 
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zu Nr. 2d (§ 21 Abs. 5) 
 
Der veränderte § 21 Abs. 5 regelt im Einklang mit § 21 Abs. 3 Sätze 2 und 3 die Zuständig-
keit des LDI für alle Entscheidungen im Beamtenrecht und im Arbeitsrecht, soweit es seine 
Beschäftigten betrifft. Dies schließt auch disziplinarrechtliche Entscheidungen mit ein. Mit 
dieser neuen Regelung wird der Wechsel der Verantwortung für die Beschäftigten vom Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales auf den verselbständigten LDI vollzogen.  
Durch Satz 2 soll der Landesbeauftragte in die Lage versetzt werden, auf seinen Wunsch in 
der Verwaltung erfahrenes Personal zu gewinnen. Deswegen wird eine Einbeziehung des 
Personals des Landesbeauftragten in die allgemeine Rotation des Verwaltungspersonals 
vorgesehen. Der Praxisbezug der Dienststelle und deren Attraktivität als Beschäftigungsstel-
le werden so sichergestellt. Einzelheiten der Art und Weise der Personalgewinnung und –
verwaltung werden in einer schriftlichen Verwaltungsvereinbarung geregelt. Eine solche Re-
gelung tangiert die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten nicht, da sie nur auf seinen aus-
drücklichen Wunsch zustande kommt.  
Durch eine Verwaltungsvereinbarung, die den Rückgriff auf die vorhandenen und bisher ge-
nutzten Personalverwaltungsstrukturen im Ministerium für Inneres und Kommunales ermögli-
chen soll, können Kosten verursachende Doppelstrukturen vermieden werden. Der Landes-
beauftragte kann damit verhindern, in der Datenschutzkontrolle dringend benötigtes Personal 
für Verwaltungsaufgaben abziehen zu müssen. 
 
zu Nr. 3 (§ 21a) 
 
Die Übergangsregelung in Absatz 1 stellt sicher, dass bis zum Zusammentreten zur ersten 
Sitzung des neu zu wählenden Personalrates beim LDI der Personalrat beim Ministerium für 
Inneres und Kommunales zuständig bleibt.  
Entsprechendes gilt für die Vertretung der Schwerbehinderten, wobei es hierbei in Anleh-
nung an § 94 Abs. 7 Satz 2 Sozialgesetzbuch 9 auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses ankommt. Die maximale Dauer von 6 Monaten legt hierbei eine Höchst-
grenze fest.  
Der Absatz 2 garantiert die zur Erfüllung der Aufgaben des LDI notwendige Sachausstattung. 
Die Sicherung der erforderlichen Personalausstattung erfolgt im Wege von Versetzungen. 
 
zu Nr. 4a (§ 22 Abs. 1) 
 
Mit der Ergänzung des § 22 Abs. 1 Satz 2 um den Aspekt der Information wird verdeutlicht, 
dass die (vorbeugende) Kontrolle des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informations-
freiheit neben der Beratung auch die Information umfasst. Informationsaustausch zwischen 
dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit einerseits und den öffent-
lichen Stellen andererseits ist geboten und dient den Interessen des Datenschutzes. 
 
zu Nr. 4b (§ 22 Abs. 4) 
 
Der bisherige § 22 Abs. 4 wird gestrichen, weil im Rahmen des § 27 eine differenzierte Neu-
regelung erfolgt, die die Vorgaben der Entscheidung des EuGH (C-518-07) berücksichtigt. 
 
zu Nr. 4c (§ 22) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
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zu Nr. 4d (§ 22 Abs. 5) 
 
Durch die Streichung der Sätze 3 bis 7 in § 22 Abs. 5 (neu) entfällt jegliche Aufsicht des Mi-
nisteriums für Inneres und Kommunales über die Datenschutzaufsicht bei dem LDI. Mit die-
ser Änderung wird die Forderung der EU Kommission nach Ausgestaltung einer „völlig un-
abhängigen Kontrollstelle“ umgesetzt. Mit der Streichung der bisherigen verfassungsrechtlich 
gebotenen Aufsicht (Rechts- und Fachaufsicht) entsteht ausnahmsweise nur für den Bereich 
der Datenschutzaufsicht ein durch das DSG NRW geregelter „ministerialfreier Raum“, soweit 
es die verbindliche Entscheidung des EuGH vorgibt und soweit es zur Harmonisierung der 
Datenschutzaufsicht in Europa erforderlich ist. 
 
zu Nr. 5 (§ 23) 
 
Nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) bedarf es grundsätzlich vor Erhebung 
der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage der Durchführung eines Vorverfahrens. Ungeach-
tet der befristeten Regelung des § 110 des Gesetzes über die Justiz im Land NRW war ein 
Vorverfahren wegen der bisherigen organisationsrechtlichen Einbindung des LDI in den Ge-
schäftsbereich des Ministerium für Inneres und Kommunales (oberste Landesbehörde nach 
§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VwGO) nicht vorgesehen. Mit der neuen gesetzlichen Vorschrift im 
Sinne des § 68 Abs. 1 Satz 2, 1. Alt. VwGO, dass ein Vorverfahren im Bereich des LDI nicht 
stattfindet, wird für diesen speziellen Bereich ein bestehender und bewährter Rechtszustand 
beibehalten. Sachliche Gründe, die nach der Verselbständigung des LDI außerhalb einer 
Hierarchiestruktur für die Durchführung eines Vorverfahrens sprechen, sind nicht erkennbar. 
 
zu Nr. 6a (§ 27) 
 
Redaktionelle Änderung, die wegen des Einfügens der neuen Absätze 2 bis 3 erforderlich 
wird. 
 
zu Nr. 6b (§ 27) 
 
Redaktionelle Änderung, die wegen des Einfügens der neuen Absätze 2 bis 3 erforderlich 
wird. 
 
zu Nr. 6c (§ 27 Abs. 2 bis 3) 
 
Der § 27 Abs. 1 regelt nach wie vor den alle zwei Jahre zu erstellenden Datenschutzbericht 
im öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich des Datenschutzes. Die Befugnis des Landta-
ges, den LDI unabhängig davon zu weiteren Gutachten und Stellungnahmen zu ersuchen, 
wird nunmehr in differenzierter Form in den Absätzen 2- 4 geregelt. Die bisherige Regelung 
in § 22 Abs. 4 ist daher weggefallen. Ein wesentlicher Grund für die Neufassung ist die Ent-
scheidung des EuGH (C-518/07). Sie hat zur Folge, dass Handeln oder Unterlassen des LDI 
nicht von einem zuständigen Ressortminister gegenüber dem Parlament verantwortet wird. 
Um trotzdem eine demokratische Legitimation zu gewährleisten, regelt § 27 Abs. 3 eine Be-
richtspflicht des LDI zu „aktuellen Entwicklungen von besonderer datenschutzrechtlicher Be-
deutung“, die gegenüber dem Landtag besteht.  
 
zu Nr. 7 (§ 34) 
 
Redaktionelle Anpassung des Verweises auf die geänderte Vorschrift des Bundes, soweit 
diese datenschutzrechtliche Verstöße als Bußgeldtatbestände zum Gegenstand hat. 
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zu Nr. 8 (§ 36) 
 
Anpassung der bisher bestehenden Berichtspflicht. 
 
 
Artikel 2 
 
zu Nr. 1 und 2.  
 
Bei den Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen, die sich aufgrund des Artikels 1 
für das Landesbesoldungsrecht ergeben. Die Beendigung der organisatorischen Anbindung 
des LDI an das Ministerium für Inneres und Kommunales und die Verselbständigung als 
Landesbehörde eigener Art hat zur Folge, dass die Amtsbezeichnungen neu geregelt wer-
den müssen. 
Die Anpassung der Anlage 1 des Landesbesoldungsgesetzes trägt der Verselbständigung 
des LDI zu einer Landesbehörde Rechnung. 
 
zu Nr. 3. 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 
 
 
Artikel 3 
 
Mit Blick auf die Übertragungsbefugnis nach Art. 58 Satz 2 Landesverfassung und zur Beto-
nung der Unabhängigkeit des LDI wird ein neuer § 5a in die Verordnung über die Ernennung, 
Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 27. Juni 1978 eingefügt. 
 
 
Artikel 4 
 
Regelung zur Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang. 
 
 
Artikel 5 
 
Regelung zum Inkrafttreten des Artikelgesetzes 
 
 
 
Norbert Römer 
Britta Altenkamp 
Hans-Willi Körfges 
Thomas Stotko 
 
und Fraktion 
 

Reiner Priggen 
Sigrid Beer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Matthi Bolte 
 
und Fraktion 
 

Dr. Gerhard Papke 
Ralf Witzel  
Horst Engel  
Dr. Robert Orth  
 
und Fraktion  
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en Weges an unseren Hochschulen ist der Kern des 
Gesetzes, das ich heute einbringe. 

Sie wissen, dass die Zahl der Studienberechtigten 
langfristig wieder sinken wird. Das kann man schon 
jetzt mit Blick auf den demografischen Wandel se-
hen. Wir wollen nun den Zugang zu unseren Hoch-
schulen für diejenigen öffnen, die aus dem Ausland 
kommen und unsere hervorragenden Bildungsein-
richtungen nutzen wollen. Wir wollen das auch tun, 
weil wir ausreichend qualifizierten akademischen 
Nachwuchs brauchen. Wir brauchen für unsere 
Wirtschaft und die Wissenschaft in Nordrhein-
Westfalen die international besten Köpfe. 

Wir haben schon jetzt einen Fachkräftemangel; 
darüber haben wir diskutiert. Deshalb müssen wir 
die Zahl derjenigen, die studieren, langfristig stabil 
halten, und wir müssen auch neue Zielgruppen für 
ein Studium gewinnen. Das muss natürlich rechtzei-
tig geschehen. 

Die Landesregierung öffnet mit dieser Gesetzesän-
derung einen weiteren Weg zum Studium. Junge 
Menschen aus dem Ausland können wie bisher die 
Feststellungsprüfung nach dem Schulrecht machen, 
um an einer Hochschule aufgenommen zu werden. 
Sie können jetzt aber auch – das ist die neue Mög-
lichkeit – davon profitieren, dass die Hochschulen 
sich ihre Bewerberinnen und Bewerber selbst aus-
suchen. 

Selbstverständlich haben wir die Richtlinien der 
KMK sowie die qualitativen Anforderungen, die un-
sere Hochschulen erfüllen müssen, berücksichtigt. 
Dazu dienen Hochschulzugangsprüfungen, die es 
ermöglichen sollen, dass die Studierenden gezielt 
gefördert werden, wenn sie den Standards, die an-
gelegt werden müssen, genügen.  

Die Universitäten und Fachhochschulen können zu-
künftig fachliche Vorbereitungskurse für ihre Studi-
enanfänger anbieten und damit eine solide Grund-
lage für einen guten Studienerfolg an der Hochschu-
le schaffen. Es geht dann nicht mehr darum, wo je-
mand herkommt, sondern der Studienanfänger 
selbst und sein oder ihr individueller Förderungsbe-
darf stehen im Vordergrund. Es wird nicht mehr da-
rum gehen, eventuelle Wissenslücken zu schließen, 
sondern nur um die Frage, wie tatsächlich vorhan-
dene Wissenslücken geschlossen werden können. 
Endlich können dann fachliche Vorbereitungskurse 
für alle Studierenden angeboten werden, und zwar 
unabhängig davon, ob es sogenannte Bildungsin-
länder oder Bildungsausländer sind. 

Ich bin davon überzeugt, dass dieses Gesetz eine 
hohe integrative Wirkung haben wird. Die unter-
schiedlich ausgebauten Angebote der Hochschulen 
in der Studieneingangsphase können zukünftig von 
allen Studierenden genutzt werden, und zwar unab-
hängig von ihrer Herkunft und ausschließlich an 
dem persönlichen Bedarf orientiert. Die Studienein-

gangsprojekte sollen künftig zu einer strukturierten 
Studieneingangsphase zusammenwachsen. 

Wir laden junge Menschen aus dem Ausland ein, 
bei uns zu studieren und bei uns zu arbeiten. Das 
darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Mit der Geset-
zesänderung trägt die Landesregierung gemeinsam 
mit den Hochschulen unseres Landes dazu bei, 
diesen jungen Menschen den Weg in unsere Hoch-
schulen durch individuelle Förderung und Integrati-
on in die Gesellschaft zu erleichtern. Damit kom-
pensieren wir ein Versäumnis der letzten Jahre. 

Dieser Gesetzentwurf kann und soll aber nur ein 
Anfang sein. Wir planen weitere Maßnahmen. Wir 
wollen nicht nur einladen, sondern die Türen auch 
wirklich weit aufmachen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau Mi-
nisterin. – Eine Beratung ist nicht vereinbart. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 15/1875 an den 
Ausschuss für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Schule und Weiterbil-
dung. Wer dieser Überweisungsempfehlung zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU 
und FDP. Damit ist diese Überweisungsempfehlung 
einstimmig angenommen.  

Wir kommen zu: 

14 Gesetz über die Unabhängigkeit des Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/1927 

erste Lesung 

Die Beratung eröffnet für die SPD als eine der an-
tragstellenden Fraktionen Herr Stotko.  

Thomas Stotko (SPD): Sehr verehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In Nord-
rhein-Westfalen ist der LDI, also der Datenschutz 
Nordrhein-Westfalens, bereits seit dem Jahr 2000 
für den öffentlichen und den nichtöffentlichen Be-
reich zuständig, im Übrigen im Gegensatz zu ande-
ren B undesländern der Bundesrepublik. 

Dabei haben wir in Artikel 77a Abs. 2 unserer Lan-
desverfassung auch die Unabhängigkeit ganz deut-
lich normiert. Das jedoch genügt, wie wir inzwischen 
wissen, der Europäischen Union nicht, die mit ei-
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nem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 
9. März 2010 die Bundesrepublik und damit auch 
Nordrhein-Westfalen verpflichtet hat, jede staatliche 
Aufsicht des Datenschutzes zu unterlassen. 

Deshalb beschäftigen wir uns heute mit einem Ge-
setzentwurf, der den LDI als eine neue Landesbe-
hörde festschreibt, als eine oberste Dienstbehörde, 
die allein für ihr Personal zuständig ist und bei der 
sämtliche Einflussnahme, die es übrigens nach 
meiner Einschätzung in den letzten elf Jahren auch 
nie gegeben hat, ausschließt. 

Dabei finde ich wichtig, dass wir bei allen Fragen 
von formeller Gestaltung des Datenschutzes darauf 
achten, dass bei dieser neuen obersten Dienstbe-
hörde sichergestellt ist, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – demnächst 52 – die Möglichkeit 
haben, sowohl innerhalb des MIK zu wechseln, aber 
auch andersherum aus dem Ministerium relativ 
leicht mal im Datenschutz arbeiten zu können. Das 
war in einer großen Besprechung, die wir zwischen 
allen Fraktionen hatten, uns allen gemeinsam wich-
tig. 

Ich will hier noch einmal betonen, dass beim Daten-
schutz nicht nur auf die Frage der Unabhängigkeit 
bei den regierungstragenden Fraktionen und in der 
Regierung ein hohes Augenmerk gerichtet ist. Das 
hängt auch damit zusammen, dass – Sie wissen 
das aus dem Haushalt – wir beim Datenschutz acht 
neue Planstellen geschaffen haben – es sind jetzt 
insgesamt 52 – und damit unter anderem die Medi-
enkompetenz von Kindern und Jugendlichen stär-
ken wollen, aber auch eine Task Force für verstärk-
te Kontrollen im nichtöffentlichen Bereich einführen. 

Ich freue mich, dass dieser Gesetzentwurf derzeit 
von drei Fraktionen getragen wird, will aber auch 
nicht verhehlen, dass ich mich gefreut hätte, wenn 
der Gesetzentwurf von allen fünf Fraktionen getra-
gen worden wäre, was nach meinem bisherigen 
Kenntnisstand … 

(Zuruf von Anna Conrads [LINKE]) 

– Moment, ich bin ja noch nicht fertig, Kollegin Con-
rads. 

… in der Abstimmung wohl auch der Fall ist. Es gab 
jedoch in der Vorbereitung dieses Gesetzentwurfs 
eine Disharmonie zu der Frage, ob die CDU oder 
die Linken mit draufstehen und nicht beide gemein-
sam draufstehen. 

Ich kann für die SPD jetzt nur sagen: Ich finde das 
schade. Denn – das will ich auch festhalten – der 
Datenschutz war, egal ob zu unserer Oppositions- 
oder zu unserer Regierungszeit, immer ein Thema, 
das fraktionsübergreifend gesehen wurde. Deshalb 
freue ich mich auf die Beratungen im Fachaus-
schuss und denke weiterhin, dass es uns gelingen 
wird, gemeinsam mit allen im Parlament sitzenden 
Fraktionen den Datenschutz auf die Beine zu stel-
len, auf die er gehört, nämlich zur Sicherheit für die 

Bürgerinnen und Bürger. Deshalb freuen wir uns auf 
die weitere Diskussion. – Danke. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Stot-
ko. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht jetzt Herr Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir setzen mit dem heutigen Gesetzentwurf 
ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Unab-
hängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit um. Herr Kollege Stotko hat 
gerade schon angesprochen, dass wir eben aus 
diesem Urteil heraus arbeiten. Daraus ist in den 
letzten Wochen sicherlich ein sehr interessanter, ein 
sehr produktiver Arbeitszusammenhang entstan-
den, aber durchaus auch ein gewisser Zeitdruck. Ich 
bin aber froh, dass wir jetzt eine Situation haben, in 
der sich ein eindeutiger Konsens in dieser wichtigen 
Frage abzeichnet. 

Ich glaube, dass wir durchaus ein wichtiges Vorha-
ben umsetzen, aber ich will in aller ostwestfälischen 
Bescheidenheit sagen: Für einen wirklich wirksa-
men Datenschutz ist noch viel mehr zu tun. Es gibt 
auch noch deutlich größere Baustellen als die, die 
wir heute angehen. Denn der formalen und struktu-
rellen Unabhängigkeit ging ja schon eine Phase der 
gelebten, verfassungsrechtlich verankerten, aber 
auch dringend notwendigen und unabdingbaren 
Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten vo-
raus. 

Wir arbeiten in der nächsten Zeit und bei der Bewäl-
tigung der Aufgaben, die vor uns liegen, ganz nach 
der Devise, die der Landesdatenschutzbeauftragte, 
Herr Lepper, in der letzten Woche bei der Vorstel-
lung des Datenschutz- und Informationsfreiheitsbe-
richts vorgegeben hat: Wir brauchen nicht minima-
len, sondern wir brauchen maximalen Datenschutz. 

Wir unternehmen mit dem Haushalt – das hat Herr 
Stotko eben auch schon angesprochen –, den wir 
heute Mittag beschlossen haben, einen ganz wich-
tigen Schritt. Die Personalausstattung des Landes-
beauftragten wird eben nicht nur auf den Stand ge-
bracht, den wir vor der Regierungsübernahme 
durch Schwarz-Gelb hatten, sondern auch darüber 
hinaus erweitert. Wir ermöglichen dadurch die Ein-
richtung des mobilen Einsatzteams, der Task Force, 
damit der Datenschutz in NRW auch vor Ort effektiv 
umgesetzt werden kann. Der Datenschutzbeauf-
tragte entwickelt darüber hinaus Angebote, um Da-
tenschutzkompetenz, gerade im Bereich der digita-
len Medien, im Land breiter zu verankern. Diese gilt 
es auch mit unseren Maßnahmen zur Stärkung der 
Medienkompetenz ganz stark zu verzahnen. 

Datenschutzfragen ergeben sich – ich glaube, da 
hat der LDI ein ganz zentrales Handlungsfeld defi-
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niert – aus vielen Aspekten des gesellschaftlichen 
Prozesses der Digitalisierung, aber auch in anderen 
Bereichen, wie aktuell beim Zensus zu sehen. Aber 
gerade im Bereich Datenschutz in digitalen Welten, 
in digitalen Räumen erleben wir aus meiner Sicht 
viel zu viele Scheindebatten. Erinnern wir uns an die 
Debatte um Google Street View im vergangenen 
Sommer. Da sehen wir alles andere als eine Dis-
kussion, die von den wirklichen Herausforderungen, 
nämlich Medienkompetenz und souveränem Um-
gang mit persönlichen Daten, geprägt war. 

Ähnlich spannend ist sicherlich auch die Auseinan-
dersetzung der Bundesverbraucherschutzministerin 
mit Facebook gewesen, in der die Ministerin glaub-
te, ihr schärfstes Schwert sei, damit zu drohen, ihr 
Profil zu löschen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das soll nicht hei-
ßen, dass es im Netz nicht reichlich Datenskandale 
gibt wie insgesamt in vielen Fällen in der Privatwirt-
schaft. Aber um die zu lösen, brauchen wir einen 
starken und funktionierenden Datenschutz. Dafür 
braucht es auch klare Regeln, die wir vor allem in 
Brüssel und Berlin immer wieder einfordern müs-
sen. Besonders aber müssen Transparenz, Daten-
schutzkompetenz und Aufklärung in den Fokus ge-
nommen werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen keine 
Symbolpolitik in diesem Bereich, wir brauchen funk-
tionierenden Datenschutz. Dafür braucht es einen 
starken Landesdatenschutzbeauftragten oder auch 
eine starke Landesdatenschutzbeauftragte.  

Dafür legen wir heute mit dem Gesetzentwurf einen 
guten Rahmen vor. In diesem Sinne freue ich mich 
auf die weiteren Beratungen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Bolte. – 
Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Engel. 

Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Bolte, recht ha-
ben Sie. Gerade heute Morgen auf der Fahrt in den 
Landtag haben wir wieder von einer Riesendatenlü-
cke in modernen Smartphones gehört – Stichwort 
Google. Man fragt sich einfach nur: Wie kann so et-
was passieren? Wahrscheinlich steckt dahinter wie-
der irgendein Geschäft. 

Die FDP hat sich für den Datenschutz und das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung stets 
eingesetzt. Es ist für uns immer ein Kernanliegen 
gewesen. Der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-
Westfalen hat jüngst in seinem aktuellen Bericht ei-
nen detaillierten Überblick über die Tätigkeit seiner 
Behörde und über die Entwicklungen des Daten-
schutzes und der Informationsfreiheit gegeben. Die-
sen werden wir hier bald debattieren. Der Haushalt 

sieht eine personelle Verstärkung des LDI vor. Dies 
begrüßen wir als FDP ausdrücklich. 

Es war immer gute Tradition, die Wahl und sonstige 
Anliegen des Landesdatenschutzbeauftragten 
überparteilich möglichst im Konsens zu regeln. Ich 
hoffe, dass am Ende der Beratungen auch hier im 
Parlament ein breiter Konsens über den vorgeleg-
ten Entwurf eines Gesetzes über die Unabhängig-
keit des Landesbeauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit erzielt werden kann. Die Vorge-
spräche scheinen das sicherzustellen. 

Zuvor gab es bereits entsprechende Gespräche un-
ter den Fraktionen, mit dem Personalrat und mit 
dem LDI. Die Gründe für den Gesetzentwurf und die 
Eilbedürftigkeit sind bekannt. Die Begründung des 
Gesetzentwurfs führt detailliert aus, inwieweit die 
Länder gehalten sind, ihre Rechtslage umgehend 
an die Anforderungen der EG-Datenschutzrichtlinie 
anzupassen und insoweit die erforderliche Unab-
hängigkeit des LDI herzustellen. 

Die organisatorische Verselbständigung des LDI als 
oberster Dienstbehörde vom Ministerium für Inneres 
und Kommunales und die Zuständigkeit des Präsi-
denten des Landtags für den Antrag vor dem Rich-
terdienstgericht bei schweren Verfehlungen des LDI 
in Person stärken die Unabhängigkeit.  

Die Interessen der Bürger an einer leistungsfähigen 
Datenschutzaufsicht werden sichergestellt und der 
parlamentarische Einfluss durch ergänzende Rege-
lungen gestärkt. 

(Beifall von der FDP) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wichtig 
war den Fraktionen dabei zudem, als Gesetzgeber 
das Gesetz so auszugestalten, dass es einerseits 
den rechtlichen Vorgaben der EU genügt, um zu-
gleich die praktischen Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit der LDI als Behörde mit seinen vielen 
engagierten Mitarbeitern die Herausforderung der 
Gewährleistung des Datenschutzes bewältigen 
kann, um die aktuellen, durch moderne technischen 
Möglichkeiten entstehenden Gefahren für die Pri-
vatsphäre einzudämmen. Wir sprachen darüber. 

Der LDI hat in den Vorbemerkungen seines 20. Da-
tenschutz- und Informationsfreiheitsberichtes selbst 
zu der Thematik entscheidende Ausführungen ge-
macht, auf die ich ausdrücklich Bezug nehmen will.  

Hieraus drei Punkte: Die gebotene Novellierung des 
Datenschutzgesetzes des Landes muss schon we-
gen der auch in den Landesministerien umfassen-
den Kontrollzuständigkeit des LDI den derzeitigen 
organisatorischen Status der Datenschutzkontrolle 
als eine auf der Ebene einer obersten Landesbe-
hörde agierenden Verwaltungseinheit erhalten.  

Ferner müssen im Interesse einer geordneten Per-
sonalentwicklung und eines lebensnahen Daten-
schutzes Rotationsmöglichkeiten für das hier tätige 
Personal in die Landesverwaltung und umgekehrt 
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beibehalten werden. Das hat auch etwas mit per-
sönlichen Karrieren zu tun. 

Schließlich ist darauf zu achten, dass nicht zulasten 
der Kernaufgaben des LDI eigene Strukturen für 
Aufgaben in den Bereichen Personal und Verwal-
tung aufgebaut werden müssen, also sogenannte 
Zentralabteilungen, obwohl diese Aufgaben bislang 
das Ministerium für Inneres und Kommunales wahr-
nimmt. Nicht zuletzt hätten die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler für einen mit einer solchen Dop-
pelstruktur verbundenen Stellenmehrbedarfs kaum 
Verständnis.  

Diese wesentlichen Kernpunkte möchte ich für die 
FDP bei der Gesetzesnovellierung ausdrücklich be-
tonen. Wir stimmen zu. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke Herr En-
gel. – Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Biesen-
bach. 

Peter Biesenbach (CDU): Werte Kolleginnen, wer-
te Kollegen! Herr Stotko, Sorgen zu machen brau-
chen Sie sich nicht. Wir haben immer erklärt, dass 
wir als CDU-Fraktion diesen Gesetzentwurf mittra-
gen. Zu der Frage – ich nehme an, Sie wissen es 
sogar und wollten nur noch einmal eine Nadel set-
zen –, warum wir nicht mit draufstehen: Das lag an 
dem Kuddelmuddel bei der Einbringung.  

Wir hatten morgens, als der Antrag eingebracht 
werden sollte, noch unsere Zustimmung erklärt. 
Dann kam die Forderung einer anderen Fraktion: 
Wir machen aber nur mit, wenn es eine oberste 
Landesbehörde, nicht oberste Dienstbehörde wird. 
Da gab es Bedenken sowohl im Ministerium als 
auch bei uns. Diese Bedenken sind verfassungs-
rechtlicher Art. 

Dann haben wir ganz schnell signalisiert: Wir tragen 
den Gesetzentwurf mit. Wir machen das mit, wenn 
es eine oberste Dienstbehörde bleibt, aber nur eine 
Landesbehörde sui generis. Dann hieß es bis zum 
Antragsschluss, mittags um 14 Uhr: Geht nicht.  

Dann haben wir vorgeschlagen: Liebe Sozialdemo-
kraten, liebe Grüne, bringt den Gesetzentwurf als 
euren ein, und wir stimmen zu. Dann ist alles aus 
der Welt.  

Wir bleiben also dabei: Der Gesetzentwurf ist ver-
nünftig. Der Gesetzentwurf ist richtig. Zum Daten-
schutz ist hier so viel Richtiges gesagt worden, dass 
ich das nicht wiederholen will. Wir stimmen dem 
Gesetzentwurf auch zu, ganz einfach. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Biesenbach, 
der Präsident des Landtags hat neulich darauf hin-

gewiesen, dass es Usus in diesem Landtag ist, zu-
erst die Präsidentin oder den Präsidenten zu nen-
nen, bevor man redet. Ich gehe davon aus, dass 
das ein Versäumnis und keine Absicht war. – Es 
spricht jetzt für Die Linke Frau Conrads. 

Anna Conrads (LINKE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Stotko 
hat gerade eine etwas andere Version dargestellt 
als Herr Biesenbach. Dennoch muss ich grundsätz-
lich sagen, dass meine Fraktion und ich über das 
Verfahren – das muss ich dem Inhaltlichen jetzt vo-
ranstellen – sehr erstaunt und ziemlich verärgert 
waren. Es gab ein gemeinsames Treffen mit dem 
Innenminister, mit Vertretern des Innenministeriums, 
mit allen innenpolitischen Sprecherinnen und Spre-
chern. Alle haben gesagt: Wir müssen da gemein-
sam etwas tun. Der Gesetzentwurf soll fraktions-
übergreifend eingebracht werden. Danach haben 
wir nie wieder etwas gehört.  

Wir wussten weder, dass die FDP die oberste Lan-
desbehörde wollte, noch dass die CDU das eventu-
ell nicht wollte. Wir hätten selber auch noch gering-
fügige – dazu komme ich gleich noch – Änderungen 
angebracht, weil wir auch die Notwendigkeit sehen, 
gemeinsam den Datenschutz zu stärken. 

Es klingt ein bisschen nach Ausflüchten, wenn jetzt 
plötzlich gesagt wird: Die CDU wollte aber nicht mit 
Ihnen auf einen Antrag. – Heute haben wir den PUA 
zusammen beantragt. – Und die CDU sagt: Es lag 
daran, dass die FDP etwas anderes wollte. Ich weiß 
nicht, welche Version stimmt, aber „Koalition der 
Einladung“ sieht ein bisschen anders aus, meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen 
von SPD und Grünen. Das musste ich einmal vo-
ranstellen.  

(Beifall von der LINKEN) 

Ich komme jetzt zum Thema. Der Europäische Ge-
richtshof hat in seinem Urteil herausgestellt, dass 
die Datenschutzbehörden des Bundes und der Län-
der keiner staatlichen Aufsicht mehr unterstellt wer-
den dürfen. Die Linke begrüßt diese Rechtspre-
chung grundsätzlich und erkennt die Stärkung der 
Bedeutung des Datenschutzes auch auf europäi-
scher Ebene an. Datenschutzbehörden dürfen nun 
auch organisatorisch nicht länger irgendeiner 
Dienst- oder Fachaufsicht eines Ministeriums unter-
stellt werden. Unsere Fraktion in NRW hat sich 
schon häufiger für den Datenschutz starkgemacht. 
Exemplarisch genannt seien die Zensus-Kritik und 
das Moratorium für ELENA. Wir finden es gut, dass 
die Datenschutzbehörden und Datenschutzbeauf-
tragten nicht einmal mehr den Anschein erwecken 
dürfen, dass ministeriale Einflussnahme ihre Unab-
hängigkeit beschränken könnte. 

Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht diesem 
bereits an ganz vielen Stellen. Das nehmen wir sehr 
positiv zur Kenntnis und hätten das gerne mitgetra-
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gen. Doch so begrüßenswert wir diese Entwicklung 
auch finden, so gibt es doch noch einige Punkte, die 
nicht abschließend geklärt sind, wo die europarecht-
lichen Vorgaben aus unserer Sicht noch nicht in 
letzter Konsequenz umgesetzt worden sind.  

Zum einen geht es um die Person des Landesda-
tenschutzbeauftragten. Warum haben Sie, meine 
Damen und Herren, die Vorgaben bei den beamten-
rechtlichen Angelegenheiten, die den LDI betreffen, 
ignoriert?  

Die geplante Regelung im neuen § 21 Abs. 3a bleibt 
bedenklich. Der Europäische Gerichtshof spricht 
von einer „völligen Unabhängigkeit“ des Landesbe-
auftragten von Staat und Parlament – im blauen 
Brief am Beispiel Brandenburgs sehr ausführlich 
dargelegt –, dies gilt aber auch für die beamten-
rechtlichen Befugnisse des Innenministers. Eine 
konsequente Anbindung an das Parlament – das 
haben wir bei diesem Treffen auch besprochen – 
und damit an die beamtenrechtlichen Befugnisse 
des Landtagspräsidenten ist nach den Erfahrungen 
der anderen Bundesländer der einzig vernünftige 
Weg, den Vorgaben aus Brüssel Rechnung zu tra-
gen.  

Die bloße Ergänzung des Absatzes 3a um die 
Maßgabe, dass – ich zitiere – „die Wahrnehmung 
der Zuständigkeit die Unabhängigkeit des Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit nicht beeinträchtigt“, wird vermutlich nicht aus-
reichend sein und vom Europäischen Gerichtshof 
erneut nicht akzeptiert werden. Das ist zumindest 
unsere Befürchtung. Diese Regelung sollte im wei-
teren Verfahren korrigiert werden, um ein europa-
rechtskonformes Gesetz auf den Weg zu bringen. 

Wir werden dazu im Ausschuss einen konstruktiven 
Änderungsvorschlag machen und hoffen, dass wir 
mit allen Fraktionen noch einmal ins Gespräch 
kommen, um ein wirklich sicheres Gesetz gemein-
sam im Plenum verabschieden zu können. –Vielen 
Dank. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau Con-
rads. – Für die Landesregierung spricht jetzt Herr 
Minister Jäger. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Der Europäische Gerichtshof hat uns 
Ländern eine nicht ganz einfach umzusetzende 
Vorgabe gemacht. Wir sind verpflichtet, die Daten-
schutzaufsicht in nichtöffentlichen Bereichen im 
Sinne der europäischen Datenschutzrichtlinie völlig 
unabhängig zu stellen. 

Zuerst möchte ich auf Folgendes Wert legen, meine 
Damen und Herren. Weder unter der alten Landes-
regierung noch unter der neuen hat es jemals in ir-

gendeiner Weise eine Vorgehensweise gegeben, 
die die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftrag-
ten, die in Nordrhein-Westfalen schon nahezu Ver-
fassungscharakter hat, in irgendeiner Weise infrage 
gestellt hat. Ich weise darauf hin, dass wir unter ei-
nem enormen Zeitdruck stehen. Die Europäische 
Union droht den Ländern mit Bußgeld in Millionen-
höhe, falls nicht in absehbarer Zeit ein entspre-
chender Gesetzentwurf in den Parlamenten einge-
bracht wird. Insofern bin ich dankbar, dass die Frak-
tionen diesen Gesetzentwurf in einem sehr verkürz-
ten Verfahren eingebracht haben, damit das Risiko 
eines solchen Bußgeldes minimiert wird. 

Es gibt mehrere zentrale Punkte, auf die ich nur 
kurz eingehen möchte. Die bisher an das MIK an-
gegliederte Behörde LDI soll eine verselbstständigte 
Landesbehörde werden. Mit dem Gesetzentwurf 
wird der Wegfall der Fach- und Rechtsaufsicht im 
nichtöffentlichen Bereich mit dem Gesetzentwurf 
verbunden und ein Verzicht auf eine Dienstaufsicht 
über die Person – nicht die Behörde – des LDI. 
Stattdessen soll gelten, dass lediglich die beamten-
rechtlichen Angelegenheiten des LDI in Person eine 
Zuständigkeit im MIK erfahren. Frau Conrads – ich 
sehe sie jetzt nicht –, 

(Anna Conrads [LINKE]: Hier!) 

auch in der Frage, inwieweit das EU-konform ist, 
würde ich Ihnen gerne den persönlichen Dialog an-
bieten. Beamtenrechtliche Anbindung ist, meine ich, 
zwingend erforderlich und trotzdem EU-konform. Es 
gibt durchaus Fallkonstruktionen, bei denen eine 
dauerhafte Erkrankung des LDI, des Datenschutz-
beauftragten, eine Nichtansprechbarkeit oder Ähnli-
ches beamtenrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen würden, beispielsweise ein Verfahren einzu-
leiten. Dazu braucht es zumindest eine beamten-
rechtliche Anbindung an eines der Landesministe-
rien. Hierzu soll das MIK dienen. Insbesondere was 
die disziplinarischen Verantwortlichkeiten angeht – 
das ist bereits erläutert worden –, soll die Zustän-
digkeit beim Landespräsidenten liegen. 

Meine Damen und Herren, es ist für mich wichtig, 
dass für unsere vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des LDI ein Weg gefunden worden ist, ihnen eine 
Perspektive außerhalb des LDI aufmachen zu kön-
nen. Durch den zu schließenden Kooperationsver-
trag zwischen dem LDI und dem Ministerium für In-
neres und Kommunales ist sichergestellt, dass sie 
wie auch in der Vergangenheit an Personalrotatio-
nen und Personalaufstiegen teilnehmen können. 
Wir sollten als Parlament und als Landesregierung 
auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, es würde 
sich beim LDI um eine Sackgasse unter dem As-
pekt der Personalentwicklung handeln, sondern da-
für sorgen, dass hier auch der Wechsel zur Landes-
verwaltung und zum MIK im üblichen Verfahren – 
Stellenbesetzung, Ausschreibung, Bewerbung – 
möglich ist, um diese Chance auch den zukünftigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht zu nehmen. 
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Es wäre gut, wenn dieser Gesetzentwurf die Zu-
stimmung aller fünf Fraktionen des Parlamentes fin-
den würde. Das wäre ein wichtiges Signal in Rich-
tung Europäische Union. Ich meine, dass der vorge-
legte Gesetzentwurf den Vorgaben der Europäi-
schen Kommission entspricht, dass wir eine prakti-
kable Lösung, was die Rechtsstellung des Daten-
schutzbeauftragten angeht, gefunden haben und 
dass wir zu guter Letzt auch eine Möglichkeit ge-
funden haben, perspektivische Entwicklungen für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LDI zu ermög-
lichen. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Mi-
nister. – Wir sind damit am Schluss der Beratung. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 15/1927 an den In-
nenausschuss. Wer dieser Überweisungsempfeh-
lung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Alle Fraktionen. Damit ist 
diese Überweisungsempfehlung angenommen.  

Wir kommen zu: 

15 Duisburger Hafen muss in Öffentlicher Hand 
bleiben 

Antrag 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/1912  

Die Beratung eröffnet für die antragstellende Frakti-
on Frau Beuermann. 

Bärbel Beuermann (LINKE): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als 
gemeinsames Unternehmen von Bund, Land und 
Stadt arbeitet die Duisburger Hafen AG wirtschaft-
lich erfolgreich. Insbesondere seit Beginn der 90er-
Jahre sind mit der öffentlichen Hafen AG Infrastruk-
turleistungen von regionaler, landes-, bundes- und 
europaweiter, gesamtwirtschaftlicher Bedeutung er-
bracht worden, die kein privates Unternehmen hätte 
erbringen können und wollen. Ich möchte nur an die 
aufwendige Sanierung der Areale für Logport 
Rheinhausen und Logport II in Wanheim erinnern. 

(Vorsitz: Präsident Eckhard Uhlenberg) 

Nach unseren Schätzungen dürften seitdem 
ca. 200 Millionen € an öffentlichen Geldern in die 
Sanierung und den weiteren Unternehmensauf-
bau geflossen sein, Investitionen, die Tausende 
von Arbeitsplätzen gesichert oder geschaffen ha-
ben und einen nachhaltig positiven Einfluss auf 
das regionale Wirtschaftsleben ausüben. Wir er-
warten, dass der Bund seiner Verantwortung für 
die regionale Infrastruktur weiterhin nachkommt. 

(Beifall von der LINKEN) 

Die Hafen AG ist ein wesentliches Steuerungs-
instrument für den Erhalt und den Ausbau effizienter 
Infrastruktur. Mit einem Rückzug des Bundes be-
steht im Übrigen die Gefahr, dass Investitionen wie 
zum Beispiel der Bau der Betuwe-Linie und die 
Wiederherstellung der Bahnverbindung nach Ant-
werpen, der sogenannte Eiserne Rhein, auf Bun-
desebene gänzlich aus dem Fokus geraten. 

Die Pläne, die der Bund mit der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung hat, zeigen uns doch schon jetzt, 
wohin die Reise gehen soll. Die Verkehrsinfrastruk-
tur in NRW ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 
und darf daher nicht Privaten zur Gewinnmaximie-
rung überlassen werden. 

(Beifall von der LINKEN) 

Die Begründung der Bundesregierung für ihre Ab-
sicht, sich von ihrem Drittelanteil zu trennen, ist für 
uns in keinster Weise nachvollziehbar. Die öffentli-
chen Anteilseigner können auf langfristig gesicherte 
Dividenden bauen, die angesichts der expansiven 
Entwicklung im Logistikbereich sogar noch erheblich 
steigerungsfähig sind. 

Alleine die Begründung, dass die weitere Unter-
nehmensentwicklung und die enormen infrastruktu-
rellen Herausforderungen durch privatwirtschaftliche 
Tätigkeit besser und wirtschaftlicher zu erreichen 
sein sollen, sind nichts als eine irrige Wiederholung 
des Glaubensbekenntnisses, wie wir es durchaus 
von verschiedenen Parteien hier im Haus schon 
mehrfach gehört haben: Privat vor Staat! – Dem er-
teilen wir eine Absage. 

(Beifall von der LINKEN) 

Meine Damen und Herren, alle Akteure der Logistik 
in NRW müssen … 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Frau Abgeordne-
te, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab-
geordneten Ellerbrock zulassen? 

Bärbel Beuermann (LINKE): Das kann man nach-
her bilateral klären. Wir haben sowieso noch nie ei-
nen Kaffee zusammen getrunken. 

(Lachen von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Also keine Zwi-
schenfrage. 

Bärbel Beuermann (LINKE): Alle Akteure der Lo-
gistik in NRW müssen versuchen, den Bund von 
seinen Verkaufsabsichten abzubringen. Sollte sich 
der Bund nicht von seinen Veräußerungsvorhaben 
abbringen lassen, so muss der Aufsichtsrat der Du-
isburger Hafen AG dazu gebracht werden, einer 
Veräußerung von Aktien des Bundes nicht zuzu-
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Innenausschuss 
 
 
20. Sitzung (öffentlich) 

9. Juni 2011 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

15:00 Uhr bis 18:50 Uhr 

 

Vorsitz:  Monika Düker (GRÜNE) 

Protokoll: Ernst, Niemeyer 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Zur Tagesordnung 5 

a) Beratung über den Gesetzentwurf der Landesregierung zur  5 
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes und des 
WDR-Gesetzes  

 (Drucksache 15/1644) 

Die abschließende Beratung und Abstimmung wird auf den 
29. Juni, 9:00 Uhr, vertagt. 

b) „Stand Bundesratsinitiative ‚ELENA‘" (TOP beantragt von der  5 
Fraktion Die Linke; s. Anlage) 

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt 4 

  Umsetzung des Beschlusses zum Antrag „ELENA sofort 
  aussetzen (Drucksache 15/133 – Neudruck; Vorlage   
  15/249) 

heute nicht zu behandeln. 
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c) Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP auf 6 
Behandlung des in der Tagesordnung als TOP 6 ausgewiesenen 
Punktes als TOP 1 

Der Ausschuss kommt überein, den ursprünglich als TOP 6 
ausgewiesenen Punkt 

  Beschuldigungen gegen den Minister für Inneres und  
  Kommunales, in ein illegales Parteispendensystem der  
  SPD verwickelt gewesen zu sein 

als TOP 1 zu behandeln. 

d) Antrag der Fraktion der FDP auf Behandlung des in der 6 
Tagesordnung als TOP 5 ausgewiesenen Punktes als TOP 2 

Der Ausschuss kommt überein, den ursprünglich als TOP 5 
ausgewiesenen Punkt 

  Katastrophe bei der Love-Parade – Aktuelle Erkenntnisse 
  zu Ursachen und Versäumnissen 

als TOP 2 zu behandeln. 

1 Beschuldigungen gegen den Minister für Inneres und Kommunales, 
in ein illegales Parteispendensystem der SPD verwickelt gewesen zu 
sein (TOP beantragt von der Fraktion der FDP; s. Anlage 1) (s. a. Anlage 
2, Beantragung durch die Fraktion der CDU: „In welcher Funktion hat 
Innenminister Jäger in der ‚Dankeschön-Affaire‘ der SPD Duisburg das 
LKA eingeschaltet? – Ist Innenminister Jäger noch glaubwürdig?“) 7 

Vorlage 15/674 

Bericht des Ministers für Inneres und Kommunales 

Diskussion 

2 Katastrophe bei der Love-Parade – Aktuelle Erkenntnisse zu Ursa-
chen und Versäumnissen (TOP beantragt von der Fraktion der FDP; s. 
Anlage) 59 

Vorlage 15/670 

Diskussion  
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3 NRW schützt Frauen und Mädchen vor Gewalt 73 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 15/1196 

Der Ausschuss kommt dem Wunsch der Fraktionen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen nach, die Beratung wegen der 
noch nicht erfolgten Auswertung des Anhörungsprotokolls 
auf die nächste Ausschusssitzung zu verschieben. 

4 Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit 74 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 15/1927 

Diskussion 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP bei Enthaltung der Fraktion Die Linke zu. 

5 Abschiebehaft abschaffen! 77 

Antrag 

der Fraktion DIE LINKE 

Drucksache 15/1683 

Gegen den Wunsch der Fraktion Die Linke, nach der 
Sommerpause ein Sachverständigengespräch durchzufüh-
ren, erhebt sich kein Widerspruch. 

6 Zwischenbericht zum Zensus 2011 (TOP beantragt von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen; s. Anlage) 78 

Der Ausschuss verständigt sich auf eine schriftliche Stellung-
nahme des Ministeriums für Inneres und Kommunales. 

 * * 
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4 Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/1927 

(vom Plenum am 18. Mai 2011 zur alleinigen Beratung an den Innenausschuss 
überwiesen) 

Nach dem Eindruck von Hans-Willi Körfges (SPD) scheint über die Fraktionen hin-
weg große Einigkeit über den Gesetzentwurf zu herrschen. Falls doch noch Klä-
rungs- und Informationsbedarf bestände, reichte vermutlich ein kleines Sachverstän-
digengespräch. Seiner Fraktion gehe es vor dem Hintergrund des Urteils des EuGH 
auch um einen zügigen Abschluss des Verfahrens. 

Anna Conrads (LINKE) spricht als noch rechtlich zu prüfen die Zulässigkeit der 
Wahrnehmung der Zuständigkeit des Ministeriums für Inneres und Kommunales in 
beamtenrechtlichen Angelegenheiten des LDI in Person an. Experten aus anderen 
Bundesländern und von der europäischen Ebene hegten insofern Bedenken. Alterna-
tiv käme eine Anbindung an den Präsidenten des Landtags in Betracht. Gleiches gel-
te für die Übertragung der Befugnisse der antragstellenden Stelle auf den Präsiden-
ten des Landtags. 

Ferner existierten Zweifel, ob es reiche, dem LDI nur die Zuständigkeit als Bußgeld-
stelle für den nicht-öffentlichen Bereich zu übertragen, sprich: ob er nicht auch als 
Bußgeldstelle bei Datenschutzverstößen des Landes und der Kommunen sollte tätig 
werden können. 

Ihr genügte ein Expertengespräch im Umfang von einer Stunde. Nach ihr vorliegen-
den Informationen sei der Zeitdruck durch die europäische Ebene, da das Land das 
Verfahren in Gang gesetzt habe, außerdem nicht mehr so hoch wie vormals gedacht. 

Der hohe Zeitdruck bestehe nach wie vor, betont der Minister für Inneres und 
Kommunales, Ralf Jäger.  

Vorsitzende Monika Düker erinnert an die im Obleutegespräch erzielte Verständi-
gung auf ein verkürztes Verfahren. Fragen bedürften jedoch einer Aufarbeitung. 

Thomas Stotko (SPD) hat die Informationen so verstanden, dass sich der zeitliche 
Druck eher noch steigere. Käme es zu einem Expertengespräch, könnte die Verab-
schiedung frühestens – wenn überhaupt – in der letzten Plenarsitzungswoche vor der 
Sommerpause im Juli erfolgen. Würde also nicht das Plenum im Juni erreicht, ginge 
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ein gesamter Monat verloren, der das Land über den Daumen 11 Millionen € kosten 
könnte. 

Die von Anna Conrads aufgeworfenen Fragen hätten übrigens in den letzten Wochen 
schon längst gestellt und auch beantwortet werden können.  

Vorsitzende Monika Düker stellt klar: Es stehe noch ein Sitzungstermin im Juli an, 
der aber mit einer Anhörung und den schon auf der Tagesordnung stehenden Punk-
ten sehr gut gefüllt sei. Fände in dieser Sitzung dieses zusätzliche Expertengespräch 
statt, bräuchte man auch noch Zeit, um es auszuwerten und anschließend in einer 
Ausschusssitzung Beschluss über den Gesetzentwurf zu fassen. Damit landete man 
terminlich bei einem Zeitpunkt nach der Sommerpause.  

Die CDU-Fraktion stimmt dem vorliegenden Gesetzentwurf zu, so Theo Kruse 
(CDU). Er setze die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs um.  

StS Dr. Hans-Ulrich Krüger (MIK) führt zu den bei verzögerter Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs anstehenden Strafzahlungen aus: Das Zwangsgeld betrage für die 
Bundesrepublik Deutschland in einem Bereich zwischen 13.700 und 823.000 € täg-
lich. Hinzu komme ein Pauschalbetrag von 11,3 Millionen €.  

Das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen habe vom Bun-
desminister des Innern ein Schreiben mit der Ankündigung erhalten, dass sich die 
Bundesrepublik Deutschland – dann rekurrierend bei den Ländern, die hintan seien –
, bliebe man nicht in dem vorgegebenen Fahrplan, einem Vertragsverletzungsverfah-
ren mit unabsehbaren finanziellen Risiken ausgesetzt sehe. 

MR’in Primas (MIK) berichtet von Hinweisen in Telefongesprächen und aktuellen 
Schreiben auf den enorm hohen Druck. Je länger es dauere, desto schwieriger falle 
später eine stichhaltige Begründung für die verstrichene Zeit. Und an dieser Zeit 
werde sich wohl auch die mögliche Höhe der Vertragsstrafe orientieren. Nordrhein-
Westfalen gehöre zu den wenigen Ländern, in denen eine Umsetzung noch ausste-
he.  

Davon, dem LDI auch das Verhängen von Bußgeldern für öffentliche Stellen zu über-
tragen, habe man abgesehen, weil öffentliche Stellen immer noch einer Fachaufsicht 
unterständen, die bei Datenschutzverstößen gegen die jeweilige öffentliche Stelle 
vorgehen könne. Deswegen liege die Zuständigkeit für den privaten Bereich beim 
LDI, für den öffentlichen Bereich bei den Bezirksregierungen. 

Den Aspekt „beamtenrechtliche Zuständigkeiten“ habe man zusammen mit der 
Staatskanzlei sehr wohl geprüft und sei zu der Auffassung gelangt, dass die Ausge-
staltung, wie sie sich im Gesetzentwurf finde, trage. Denn es müsse möglich sein, die 
Zuständigkeit für die Klärung beamtenrechtlicher Fragen wie für Fragen der Versor-
gung etc. einer Verwaltungsstelle zuzuweisen.  
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Anna Conrads (LINKE) betont, sie habe sich bei ihrer Einlassung, der Druck ver-
mindere sich ein wenig, weil die EU erkenne, dass sich in NRW ein entsprechender 
Gesetzentwurf im Verfahren befinde, auf eine Aussage seitens des MIK in einem 
Gespräch mit dem Referenten ihrer Fraktion bezogen. 

Dass sie die von ihr aufgegriffenen Punkte überhaupt noch einmal erwähne, hänge 
mit dem erklärten Ziel aller zusammen, letztendlich ein gerichtsfestes Gesetz zu ver-
abschieden. 

Auf ein Expertengespräch könne aus ihrer Sicht verzichtet werden. Die Linke werde 
entsprechende Änderungsanträge mit ausführlicher Begründung vorlegen, und zwar 
wenn möglich frühzeitig vor der Plenarsitzung, um vielleicht noch einmal interfraktio-
nelle in Gespräche einzutreten.  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP bei Enthaltung der Fraktion Die Linke zu.  
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Beschlussempfehlung 
 
des Innenausschusses 
 
zu dem Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/1927  
 
2. Lesung  
 
 
Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit  
 
 
Bericht  
 
Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP  
- Drucksache 15/1927 - wurde vom Plenum am 18. Mai 2011 an den Innenausschuss über-
wiesen. Die EU-Kommission verlangt von der Bundesrepublik Deutschland, dass die unver-
zügliche Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 9. März 2010  
(C-518/07) erfolgt. Somit sind die Länder auch zur Vermeidung von Sanktionen gehalten, 
ihre Rechtslage umgehend an die Anforderungen der EG-Datenschutzrichtlinie anzupassen. 
Mit dem Gesetzentwurf soll das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen dahingehend ge-
ändert werden, dass jegliche Aufsicht (Fach- und Rechtsaufsicht) über den Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) im Rahmen der Datenschutzaufsicht im 
nichtöffentlichen Bereich wegfällt. Die weiteren Regelungen des Gesetzes sollen zusätzlich 
die Unabhängigkeit des LDI stärken. Das Gesetz enthält im Übrigen Informationsrechte des 
Parlamentes. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 9. Juni 2011 
abschließend beraten und diesem einstimmig, bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE, die 
noch Klärungsbedarf zu einzelnen Fragen sah, zugestimmt.  
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP  
- Drucksache 15/1927 - wird unverändert angenommen.  
 
 
Monika Düker  
(Vorsitzende)  
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
 
zum Gesetzentwurf “Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit“ - Drucksache 15/1927 - 
 
 
 
Der Gesetzentwurf – Drucksache 15/1927 – wird wie folgt geändert (Änderungen sind unter-
strichen): 
 
1. 
 
§ 21 Absatz 3a erhält folgende Fassung: 
 
„(3a) Für die beamtenrechtlichen Angelegenheiten des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit in Person ist der Präsident des Landtags von Nordrhein-
Westfalen“ zuständig, mit der Maßgabe, dass die Wahrnehmung der Zuständigkeit die Un-
abhängigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit nicht 
beeinträchtigt.“   
 
2. 
 
 
§ 34 Absatz 3 erhält folgende Fassung:   
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.1.Nr.1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
  
a) nach den Absätzen 1 und 2 der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit 
 
Begründung: 
 
Zu 1. Der EuGH spricht in seinem Brief an das Bundesland Brandenburg von „völliger Unab-
hängigkeit von Staat und Parlament“. Dies gilt auch für die beamtenrechtlichen Befugnisse 
des Ministers für Inneres und Kommunales. Eine konsequente Anbindung an das Parlament 
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und damit an die beamtenrechtlichen Befugnisse des Präsidenten ist damit der adäquate 
Weg, diesen Vorgaben Genüge zu tun. 
 
Zu 2. Obwohl die Bezirksregierungen im Rahmen ihrer Fach- und Dienstaufsicht bei Daten-
schutzverstößen zuständig sind würde die Zuständigkeit des LDI als Bußgeldstelle über die 
öffentliche Verwaltung des Landes und der Kommune eine wirksame Kontrolle ermöglichen. 
Der LDI verfügt über die uneingeschränkte Qualifikation zur Beurteilung datenschutzrechtli-
cher Sachverhalte des gesamten öffentlichen Bereiches. Wirksame Datenschutzaufsicht 
inklusive Ordnungswidrigkeitsverfahren auch im öffentlichen Bereich ist auch deshalb gebo-
ten, weil die Europäische Datenschutz-Richtlinie nicht zwischen öffentlichem und nicht-
öffentlichem Bereich unterscheidet. Daher sind die Grundsätze der Datenschutzrichtlinie 
über Ordnungswidrigkeitsverfahren auch im öffentlichen Bereich anzuwenden.    
 
 
 
Bärbel Beuermann 
Wolfgang Zimmermann  
Ralf Michalowsky  
Anna Conrads  
 
und Fraktion 
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11 Gesetz über die Unabhängigkeit des Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/1927 

Änderungsantrag 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/2261 

Beschlussempfehlung  
des Innenausschusses 
Drucksache 15/2174 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile Herrn Kollegen 
Biesenbach für die CDU das Wort. 

Peter Biesenbach
*)
 (CDU): Frau Präsidentin! Liebe 

Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben rund eine 
Stunde Verzug. Alles Notwendige zu diesem Ge-
setzentwurf haben wir in der ersten Lesung gesagt. 
Wir werden ihm zustimmen, und damit tun wir der 
Pflicht Genüge, die dem zugrunde liegt. Wir erhof-
fen uns auch weiterhin eine gute Arbeit des jetzigen 
Datenschutzbeauftragten. 

(Beifall von der CDU und von Britta Alten-
kamp [SPD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Biesenbach, insbesondere für die kur-
ze Rede. – Ich erteile Herrn Kollegen Stotko für die 
SPD-Fraktion das Wort. – Wenn Kollege Stotko 
bemerken würde, dass er dran ist! 

Thomas Stotko (SPD): Entschuldigung. – Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Be-
reits mit diesem Tagesordnungspunkt schaffen wir 
etwas, dessen Fehlen gerade ein wenig kritisiert 
wurde: eine Zusammenarbeit der hier im Parlament 
sitzenden Fraktionen. Wir stärken den Datenschutz 
in Nordrhein-Westfalen ausdrücklich, nicht nur unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs, sondern auch wegen 
der Tatsache, dass wir in Nordrhein-Westfalen mit 
anderen Ländern zusammen die Unabhängigkeit 
des Datenschutzes garantieren. 

Wir haben fraktionsübergreifend – das ist mir noch 
wichtig – einen Gesetzentwurf, den wir heute in 
zweiter Lesung beraten. 

Als Letztes möchte ich deutlich machen, dass der 
Änderungsantrag der Linken, wie ich finde, leider 
etwas am Ziel vorbeigeht. Ich glaube, dass die Mei-
nung, die wir uns gemeinsam gebildet haben, Be-

stand haben sollte, und werbe deshalb für eine brei-
te Mehrheit hier im Parlament. – Besten Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Stotko. – Für die Fraktion Bündnis 90/-
Die Grünen der Kollege Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe natürlich vor 
der Herausforderung, es ähnlich kurz zu machen 
wie meine beiden Vorredner. Ich möchte mich inso-
fern darauf beschränken zu betonen, dass wir es 
mit einem sehr gelungenen Verfahren zu tun hatten, 
in dem es insbesondere dem Innenministerium wie-
der gelungen ist, von Anfang an den Ernst der Lage 
klarzumachen und eine fundierte Entscheidungsfin-
dung zu ermöglichen. Auch wenn die Europäische 
Union nun die Frist zur Umsetzung des EuGH-
Urteils verlängert hat, können wir uns nicht ausru-
hen; denn die Gesetzgebungsverfahren der Länder 
müssen weiterhin bis zum Oktober abgeschlossen 
sein. 

Ich habe es in der ersten Lesung auch schon her-
vorgehoben: Dies ist ein wichtiges Gesetz, obwohl 
es zweifelsfrei größere Baustellen im Datenschutz 
gibt. Gleichwohl ist der Übergang von der Phase der 
gelebten und unabdingbaren Unabhängigkeit des 
Datenschutzbeauftragten in die Phase der formalen 
und strukturellen Unabhängigkeit, den wir heute 
schaffen, ein guter und wichtiger Schritt. Natürlich 
ist es weiterhin wichtig, dass der LDI auch in seiner 
neuen Beschaffenheit über alle scharfen Schwerter 
verfügt. 

Vor diesem Hintergrund kann man sicherlich sagen, 
dass wir heute einige wichtige Schritte unterneh-
men, um die Formel, die uns die Landesdaten-
schutzbeauftragten vorgegeben haben, umzuset-
zen. Nicht ein minimaler, sondern ein maximaler 
Datenschutz ist unser Ziel. Wir brauchen keine 
Symbolpolitik, und wir brauchen auch keine Schein-
debatten – das habe ich in der ersten Lesung eben-
falls ausgeführt –, sondern wir brauchen einen funk-
tionierenden Datenschutz, und dazu bedarf es der 
strukturellen Bedingungen, wie wir sie heute schaf-
fen. Es bedarf auch engagierter Datenschützerin-
nen und Datenschützer.  

In diesem Sinne möchte ich dem Landesdaten-
schutzbeauftragten in aller Unabhängigkeit eine 
glückliche Hand und alles Gute für die wichtige Auf-
gabe wünschen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Bolte. – Für die Fraktion der FDP 
spricht der Kollege Engel.  
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Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wenn wir so weiter-
machen, sind wir um 0:13 Uhr fertig, also heute 
nicht mehr. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, 
dass das schneller geht. Wir stimmen dem Gesetz-
entwurf zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke schön, 
Herr Kollege Engel. – Für die Fraktion Die Linke hat 
Frau Conrads das Wort. 

Anna Conrads (LINKE): Verehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde es 
gerne genauso kurz wie Herr Engel machen, aber 
ich muss noch zwei oder drei Sätze zu den Ände-
rungsanträgen sagen, die wir vorgelegt haben.  

Zunächst begrüßen wir die Neuregelung des Da-
tenschutzes. Der blaue Brief aus Brüssel hat auch 
deutlich gemacht, dass das schon längst überfällig 
war.  

Wir finden den gemeinsam eingebrachten Gesetz-
entwurf in weiten Teilen in Ordnung. Es gibt einige 
wenige Punkte, von denen wir glauben, dass sie 
eventuell zum Stein des Anstoßes werden könnten. 
Wir haben darüber auch mit Experten auf der Euro-
paebene geredet.  

Es geht zum einen um die Anbindung des Daten-
schutzbeauftragten. Wir glauben, dass es sicherer 
wäre und der EU-Rechtsprechung besser entsprä-
che, wenn die Anbindung in allen Fragen bei dem 
Präsidenten des Landtags liegen würde. Deswegen 
würden wir diese Regelung bevorzugen.  

Zum anderen halten wir die Argumente gegen die 
Ausweitung der Bußgeldkompetenz auf den öffentli-
chen Bereich für vorgeschoben; denn selbst wenn 
Dienst- und Fachaufsicht und die zuständige Be-
hörde für Ordnungswidrigkeiten auseinanderfallen, 
ist dies unschädlich, da der Landesbeauftragte – 
der LDI – die größte Kompetenz in datenschutz-
rechtlichen Fragen hat und die größtmögliche Un-
abhängigkeit besitzt.  

Insgesamt sehen wir durch den Gesetzentwurf eine 
deutliche Stärkung des Datenschutzes. Wir werden 
ihm zustimmen. Wir bitten Sie trotzdem darüber 
nachzudenken, den Änderungsanträgen zuzustim-
men, und hoffen, dass, wenn diese abgelehnt wer-
den, nicht genau diese Punkte zum Stein des An-
stoßes werden, wenn Brüssel noch einmal drauf-
guckt und dann doch zu dem Schluss kommt, es 
reicht noch nicht. – Vielen Dank. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Conrads. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Jäger. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Auch ich möchte mich kurz fassen. Ich danke den 
Fraktionen für die sehr konstruktive Zusammenar-
beit, sodass wir diesen Gesetzentwurf heute auf 
den Weg bringen können. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Jäger. – Damit sind wir am Ende die-
ser kurzen Debatte und kommen zur Abstimmung.  

Wir stimmen erstens über den Änderungsantrag 
der Fraktion Die Linke Drucksache 15/2261 ab. 
Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dage-
gen? – SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP. Wer 
enthält sich? – Niemand. Damit ist mit dem festge-
stellten Abstimmungsergebnis der Änderungsantrag 
der Fraktion Die Linke abgelehnt.  

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über die 
Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss emp-
fiehlt in der Beschlussempfehlung Drucksache 
15/2174, den Gesetzentwurf Drucksache 15/1927 
unverändert anzunehmen. Wer gibt dem seine Zu-
stimmung? – Das sind die Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen, die Fraktion Die Linke, die 
Fraktion der FDP. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer möchte sich enthalten? – Ebenfalls nie-
mand. Damit ist dieser Gesetzentwurf mit dem fest-
gestellten Abstimmungsergebnis einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf: 

12 Zehn Jahre Integrationsoffensive – Rückblick 
auf eine Dekade Integrationspolitik und Per-
spektiven für die nächsten zehn Jahre 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 15/2207 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende Fraktion Herrn Kollegen Solf das Wort.  

Michael Solf (CDU): Frau Präsidentin! Ich muss 
gestehen, ich war bis eben der Meinung, dass die-
ser Punkt jetzt nicht mehr gelesen wird. Ich mache 
es also ganz kurz.  

Am 22. Juni 2001 stimmten alle damaligen Fraktio-
nen einem gemeinsamen Antrag zu, der sogenann-
ten Integrationsoffensive, der – so viel Eigenlob sei 
an dieser Stelle zugestanden – von meiner Fraktion 
im November 2000 angestoßen worden war.  

Heute Mittag haben wir einen ähnlichen Schritt voll-
zogen und den Gesetzentwurf zum islamischen Re-
ligionsunterricht auf den Weg gebracht. Es freut 
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Gesetz über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit  
 
Inhaltsübersicht 
 
Artikel 1 
Änderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
Artikel 2 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
 
Artikel 3 
Änderung der Verordnung über die Ernennung, Entlassung und Zurruhesetzung der Beam-
ten und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 
 
Artikel 4  
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang  
 
Artikel 5 
Inkrafttreten 
 
 
Artikel 1 
 
Änderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
Das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
Juni 2000 (GV.NRW.S. 542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Dezem-
ber 2009 (GV.NRW.S. 765), wird wie folgt geändert: 
 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach „§ 21 Berufung und Rechtsstellung“ wird „§ 21a Übergangsregelung“ eingefügt. 
 
b) Die Angabe „§ 23 (aufgehoben)“ wird durch „§ 23 Vorverfahren“ ersetzt. 

 
c) Die Angabe „§ 27 Datenschutzbericht“ wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 27 Datenschutzbericht, Gutachtertätigkeit und Informationspflichten“. 
 
2. § 21 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
 „(3) Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine Landes-

behörde; er hat seinen Sitz in Düsseldorf. Er ist oberste Dienstbehörde und trifft Ent-
scheidungen nach § 37 Beamtenstatusgesetz für sich und seine Bediensteten in eige-
ner Verantwortung. Die Bediensteten unterstehen nur seinen Weisungen.“ 

 
b) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3a und 3b eingefügt: 
 

„(3a) Für die beamtenrechtlichen Angelegenheiten des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit in Person ist das Ministerium für Inneres und Kommu-
nales zuständig, mit der Maßgabe, dass die Wahrnehmung der Zuständigkeit die Un-
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abhängigkeit des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit nicht 
beeinträchtigt. 
 
(3b) In Disziplinarangelegenheiten des Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit in Person entscheiden die Richterdienstgerichte. Auf das Verfahren vor 
den Richterdienstgerichten sind die Vorschriften des Landesrichtergesetzes anzuwen-
den. Die nach diesen Vorschriften zustehenden Befugnisse der Antrag stellenden Stel-
len übt der Präsident des Landtags aus. Die nicht ständigen Beisitzer des Richter-
dienstgerichtes müssen Mitglieder der Verwaltungsgerichtsbarkeit sein.“ 

 
c) In Absatz 4 wird der letzte Halbsatz durch folgenden Halbsatz ersetzt: 
 
 
 „sie ist im Einzelplan des Landtages in einem eigenen Kapitel auszuweisen.“ 
 
d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
 „(5) Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist für alle beam-

ten- und disziplinarrechtlichen Entscheidungen sowie für alle arbeitsrechtlichen Ent-
scheidungen hinsichtlich seiner Beschäftigten zuständig. Ihre Einbeziehung in den 
Personalaustausch in der Landesverwaltung wird gewährleistet. Näheres zur Perso-
nalgewinnung und zur Personalverwaltung kann der Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales ver-
einbaren.“ 

 
3. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 

 
„§ 21a  
Übergangsregelung 
 
(1) Bis zum Zusammentreten zur ersten Sitzung des gewählten Personalrates beim Lan-
desbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bleibt der Personalrat des Minis-
teriums für Inneres und Kommunales für Beschäftigte des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit zuständig. Die Schwerbehindertenvertretung des Ministe-
riums für Inneres und Kommunales führt die Geschäfte bis zur Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses der Schwerbehindertenvertretung beim Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit zunächst weiter; diese übergangsweise Zuständigkeit im Bereich 
der Schwerbehindertenvertretung endet jedoch spätestens sechs Monate nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes. 
 

(2) Bis zur Ausweisung der Personal- und Sachausstattung in einem eigenen Kapitel im 
Einzelplan des Landtages gemäß § 21 Absatz 4 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen 
durch den Haushaltsgesetzgeber erhält der Landesbeauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit aus dem eigenen Kapitel im Einzelplan des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales die Haushaltsmittel zur Erfüllung seiner Aufgaben.“ 

 
4. § 22 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „beraten“ die Worte „und informieren“ einge-
fügt. 

 
b) Absatz 4 wird aufgehoben. 
 

 
c) Die Absätze 5 und 6 werden zu den Absätzen 4 und 5 
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d) In Absatz 5 (neu) werden die Sätze 3 bis 7 aufgehoben. 
 
5. Nach § 22 wird folgender § 23 eingefügt: 
 
 „§ 23  
 Vorverfahren 
 
 Abweichend von § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung findet ein Vorverfahren nicht statt.“ 
 
6. § 27 wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Überschrift werden hinter dem Wort „Datenschutzbericht“ die Wörter „, Gut-

achtertätigkeit und Informationspflichten“ eingefügt. 
 
b) Der bisherige Text wird zu Absatz 1. 
 
c) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 bis 3 eingefügt: 
 
 „(2) Der Landtag kann den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-

heit mit der Erstattung von Gutachten in Datenschutzfragen betrauen. 
 
 (3) Auf Ersuchen des Landtages hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und In-

formationsfreiheit zu aktuellen Entwicklungen von besonderer datenschutzrechtlicher 
Bedeutung zu berichten. Der Landtag kann die Anwesenheit des Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit verlangen. Schriftliche Äußerungen gegen-
über dem Landtag sind gleichzeitig der Landesregierung zu übersenden.“  

 
7. § 34 wird wie folgt geändert: 
 

Die Angabe in Absatz 3 b) „§ 9 des Teledienstedatenschutzgesetzes“ wird durch die An-
gabe „§ 16 Absatz 2 Nr. 2 bis 5 des Telemediengesetzes“ ersetzt. 

 
8. § 36 wird wie folgt geändert: 
 

Die Angabe „2014“ wird durch die Angabe „2016“ ersetzt. 
 
Artikel 2 
 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes  
 
Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Februar 2005 
(GV.NRW.S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. April 2011 
(GV.NRW.S.196), wird wie folgt geändert: 

 
Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Besoldungsgruppe B 2 wird bei der Amtsbezeichnung "Leitender  

Direktor 2) " nach dem Spiegelstrich "- als Leiter eines großen und bedeutenden Amtes 
der Verwaltung einer Stadt mit mehr als 100 000 Einwohnern-"  

 
als weiterer Spiegelstrich 

 
„- Ministerialrat als Leiter eines Referats beim Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit-",  
 

- 59 -



2. in der Besoldungsgruppe B 4 wird vor der Amtsbezeichnung „Direktor/Direktorin des Lan-
desamtes für Personaleinsatzmanagement“ die Amtsbezeichnung 

 
 „Leitender Ministerialrat als ständiger Vertreter des Landesbeauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit -“  
 
 eingefügt. 

 
3. In der Besoldungsgruppe B 7 wird die Amtsbezeichnung "Landesbeauftragter für den Da-

tenschutz“ durch die Amtsbezeichnung "Landesbeauftragter für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit“ 

 ersetzt. 
 

Artikel 3 
 
Änderung der Verordnung über die Ernennung, Entlassung und Zurruhesetzung der 
Beamten und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 
 
Die Verordnung über die Ernennung, Entlassung und Zurruhesetzung der Beamten und 
Richter des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 (GV.NRW.S. 286), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 18. November 2008 (GV.NRW.S. 729), wird wie 
folgt geändert: 
 
Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 
 
„§ 5a 
 
Die Beamten des Landebeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit werden von 
diesem ernannt, entlassen und in den Ruhestand versetzt.“ 

 
 

 
Artikel 4 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 
 
Die durch Artikel 3 geänderte Rechtsverordnung kann auf Grund der einschlägigen Verord-
nungsermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert werden. 

 
Artikel 5 
Inkrafttreten 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Gesetz 
über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Vom 5. Juli 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 
Änderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Artikel 2 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Artikel 3 
Änderung der Verordnung über die Ernennung, Entlas
sung und Zurruhesetzung der Beamten und Richter des 

Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 

Artikel 4 
Rückkehr zum einheitlichenVerordmmgsrang 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

20061 

Artikel 1 
Änderung des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GY. NRW. 
S. 542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2009 (GY.. NRW. S. 765), wird, wie folgt 
geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach ,,§ 21 Berufung und Rechtsstellung" wird 
,,§ 21a Ubergangsregelung" eingefügt. 

b) Die Angabe ,,§ 23 (aufgehoben)" wird durch ,,§ 23 
Vorverfahren" ersetzt. 

c) Die Angabe ,,§ 27 Datenschutzbericht" wird wie 
folgt gefasst: 

,,§ 27 
Datenschutzbericht, Gutachtertätigkeit 

und Informationspflicht~n'.' 

2. § 21 wird wie folgt g~ändert: 
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ist eine Landesbehörde; er hat 
seinen Sitz in Düsseldorf. Er ist oberste Dienstbe
hörde und trifft Entscheidungen nach § 37 Beamten
statusgesetz für sich und seine Bediensteten in eige
ner Verantwortung. Die Bediensteten unterstehen nur 
seinen Weisungen." 

b) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 3a und 3b 
eingefügt: 

,,(3 a) Für die beamtenre·chtlichen Angelegenheiten 
des Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor
mationsfreiheit in Person ist das Ministerium für 
Inneres und Kommunales zuständig, mit der Maß
gabe, dass die Wahrnehmung der Zuständigkeit die 
Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für Daten
schutz und Informationsfreiheit nicht beeinträch
tigt. 

(3b) In Disziplinarangelegenheiten des Landesbeauf
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in 
Person entscheiden die Richterdienstgerichte. Auf das 
Verfahren vor den Richterdienstgerichten sind die 
Vorschriften des Landesrichtergesetzes anzuwenden. 
Die nach diesen Vorschriften zustehenden Befugnisse 
der Antrag stellenden Stellen übt der Präsident des 
Landtags aus. Die nicht ständigen Beisitzer des Rich
terdienstgerichtes müssen Mitglieder der Verwal
tungsgerichtsbarkeit sein." 

c) In Absatz 4 wird der letzte Halbsatz durch folgenden 
Halbsatz ersetzt: 

"sie ist im Einzelplan des Landtages in einem eigenen 
Kapitel auszuweisen." 

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit ist für alle beamten- und diszip
linarrechtlichen Entscheidungen sowie für alle 
arbeitsrechtlichen Entscheidungen hinsichtlich seiner 
Beschäftigten zuständig. Ihre Einbeziehung in den 
Personalaustausch in der Landesverwaltung wird 
gewährleistet. Näheres zur Personalgewinnung und 
zur Personalverwaltung kann der Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit mit dem 
Ministerium für Inneres und Kommunales vereinba
ren," 

3. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 

,,§ 21a 
Übergangsregelung 

(1) Bis zum Zusammentreten zur ersten Sitzung des 
gewählten Personalrates beim Landesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit bleibt der 
Personalrat des Ministeriums für Inneres und Kom
munales für Beschäftigte des ·Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit zuständig. Die 
Schwerbehindertenvertretung des Ministeriums für 
Inneres und Kommunales.führt die Geschäfte bis zur 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Schwerbehin
dertenvertretung beim Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit zunächst wei
ter; diese übergangsweise .Zuständigkeit im Bereich 
der Schwerbehindertenvertretung endet jedoch spä
testens sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes. 

(2) Bis zur Ausweisung der Personal- und Sachaus
stattung in einem eigenen Kapitel im Einzelplan des 
Landtages gemäß § 21 Absatz 4 Datenschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen durch den Haushaltsgesetzgeber 
erhält der Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit aus dem eigenen Kapitel im Ein
zelplan des Ministeriums für Inneres und Kommuna
les die Haushaltsmittel zur Erfüllung seiner Aufga
ben." 

4. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort "bera
ten" die Wörter" und informieren" eingefügt. 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

c) Die Absätze 5 und 6 werden zu den Absätzen 4 
und 5. 

d) In Absatz 5 (neu) werden die Sätze 3 bis 7 aufge
hoben. 

5. Nach § 22 wird folgender § 23 eingefügt: 

,,§ 23 
Vorverfahren 

Abweichend von § 68 der Verwaltungsgerichtsord
nung findet ein Vorverfahren nicht statt." 

6. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden hinter dem Wort 
"Datenschutzbericht" die Wörter ", Gutachtertä
tigkeit und Informationspflichten" eingefügt. 

b) Der bisherige Text wird zu Absatz 1. 

c) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 bis 3 
eingefügt: 

- 63 -



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - NI'. 16 vom 15. Juli 2011 339 

,,(2) Der Landtag kann den Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit mit der Erstat
tung von Gutachten in Datenschutzfragen betrauen. 

(3) Auf Ersuchen des Landtages hat der Landesbe
auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
zu aktuellen Entwicklungen von besonderer daten
schutzrechtlicher Bedeutung zu berichten. Der Land
tag kann die Anwesenheit des Landesbeauftragten für 
Datenschutz. und Informationsfreiheit verlangen. 
Schriftliche Außerungen gegenüber dem Landtag sind 
gleichzeitig der Landesregierung zu übersenden." 

7. § 34 wird wie folgt geändert: 

Die Angabe in Absatz 3 Buchstabe b ,,§ 9 des Tele
dienstedatenschutzgesetzes" wird durch die Angabe 
,,§ 16 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 des Telemediengeset·
zes" ersetzt. 

8. § 36 wird wie folgt geändert: 

Die Angabe ,,2014" wird durch die Angabe ,,2016" 
ersetzt. 

20320 

Artikel 2 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 17. Februar 2005 (Gy. NRW S. 154), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. April 2011 
(Gy. NRW S. 196), wird wie folgt geändert: 

Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

l. In der Besoldungsgruppe B 2 wird bei der Amtsbe
zeichnung "Leitender Direktor 2)" nach dem Spiegel
strich ,,- als Leiter eines großen und bedeutenden 
Amtes der Verwaltung einer Stadt mit mehr als 
100000 Einwohnern-" 

als weiterer Spiegelstrich 

,,- Ministerialrat als Leiter eines Referats beim Lan
desbeauftragten für Datenschutz und Informations
freiheit-" 

2. in der Besoldungsgruppe B 4 wird vor der Amtsbe
zeichnung "Direktor/Direktorin des Landesamtes für 
Personaleinsatzmanagement" die Amtsbezeichnung 

"Leitender Ministerialrat als ständiger Vertreter des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informati
onsfreiheit -" 

eingefügt. 

3. In der Besoldungsgruppe B 7 wird die Amtsbezeich
nung "Landesbeauftragter für den Datenschutz" 
durch die Amtsbezeichnung "Landesbeauftragter für 
Datenschutz und Informationsfreiheit" ersetzt. 

20300 

Artikel 3 
Änderung der Verordnung über die Ernennung, 

Entlassung und Zurruhesetzung der 
Beamten und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen 

vom 27. Juni 1978 

Die Verordnung übel' die Ernennung, Entlassung und 
Zurruhesetzung der Beamten und Richter des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 (Gy. NHW 
S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung 
vom 18. November 2008 (Gy. NRW S. 729), wird wie folgt 
geändert: 

Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 

,,§ 5a 

Die Beamten des Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit werden von diesem ernannt, 
entlassen und in den Ruhestand versetzt." 

Artikel 4 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die durch Artikel 3 geänderte Rechtsverordnung kann 
auf Grund der einschlägigen Verordnungsermächtigun
gen durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Juli 2011 

(L. S.) 

2011 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K I' a f t 

Der Finanzmihister 

Dr. Norbert Wal t e r - Bor ja n s 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

- Gy. NRW 2011 S. 338 

19. Verordnung 
zur Änderung der 

Allgemeinen Verwaltungs gebührenordnung 
Vom 5. Juli 2011 

Auf Grund des § 2 Absatz 2 und des § 6 des Gebührenge
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. August 1999 (Gy. NRW 
S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 12. Mai 2009 (Gy. NRW S. 296), wird verordnet: 

Artikell 
Die Allgemeine Verwaltungs gebührenordnung vom 3. Juli 
2001 (Gy. NRW S. 262), zuletzt geändert dureh Verord
nung vom 26. Oktober 2010 (Gy. NRW S. 544), wird wie 
folgt geändert: 

Im Allgemeinen Gebührentarif werden folgende Ände
rungen vorgenommen: 

1. Die Tarifstelle 4 a.1 wird wie folgt gefasst: 

,,4a.1 

Entscheidungen gemäß § 13 DSchG NRW über die 
Suche und Bergung unter Zuhilfenahme von 
Metallsonden (Genehmigung zum Sondengehen) 

Gebühr: Euro 75 

Alle sonstigen Entscheidungen gemäß § 13 oder § 14 
DSchG NRW einschließlich der Überwachung der 
danach erlaubten Maßnahmen 

Gebühr: Euro 50 bis 500'.' 

2. In der Tarifstelle 4a.2 wird die Angabe "DSehG" 
durch die Angabe "DSchG NRW" ersetzt. 

:-3. Nach der Tarifstelle 5.2 werden folgende neue Tarif
stellen eingefügt: 

,,5.3 

Die Tarifstellen 5.1 bis 5.2 finden entsprechende 
Anwendung, wenn einer Behörde oder öffentlichen 
Stelle eines anderen Bundeslandes Daten aus dem 
Melderegisüorgesetz übermittelt werden und keine 
Gegenseitigkeit im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 3 
GebG NRW gegeben ist. 

5.4 

Die Tarifstellen 5.1 bis 5.2 finden entsprechende 
Anwendung bei Auskünften na eh § 31 Absatz 1 
Satz 2 MG NRW, sofern nicht entsprechende interna
tionale Abkommen eine Gebührenfreiheit vorsehen." 
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